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blei ben unberührt. Dasselbe gilt, wenn in 
Prüfungs anforderungen Sonderbestimmungen für 
das Halbjahreszeugnis getroffen sind.

§ 4 Halbjahresinformation

(1) Für das erste Schulhalbjahr erhalten die Schü-
ler, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, eine 
schriftliche Information über ihre Leistungen in den 
einzelnen Unterrichtsfächern, wobei ganze Noten, 
ganze Noten mit Notentendenz (Plus oder Minus) 
und halbe Noten zulässig sind.

(2) Bei wesentlichen Veränderungen des Leistungs-
bildes und besonderen Vorkommnissen können  
er  gänzende Aussagen gemacht werden. Falls ein 
Ge  spräch zwischen einzelnen Lehrern und den  
Er ziehungsberechtigten angebracht erscheint, ist ein 
ent sprechender Hinweis in die Halbjahresinforma tion 
aufzunehmen.

(3) Die Halbjahresinformation ist vom Klassenleh-
rer, erforderlichenfalls nach Beratung in der Klas- 
sen  konferenz zu fertigen. Für die Ausgabe gilt § 3 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 und 3 sowie Abs. 5  ent  - 
spre  chend.

§ 5 Leistungsnoten

(1) Die Leistungen der Schüler werden mit folgen-
den Noten bewertet:  
sehr gut (1)  gut (2)  befriedigend (3)  ausrei-
chend (4)  mangelhaft (5)  ungenügend (6)

(2) Die Noten haben folgende Bedeutung:

1.  Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn 
die Leistung den Anforderungen im besonde-
ren Maße entspricht.

2.  Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen voll entspricht.

3.  Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, 
wenn die Leistung im allgemeinen den Anfor-
derungen  entspricht.

GESETZE · ERLASSE · VERORDNUNGEN 2024/2025 2

Notenbildungsverordnung (NVO)
Auszug aus der Verordnung in der Fassung vom 9. August 2002 

mit Änderungen vom 26. Juli 2019 (27. Juli 2021)

  Zeugnisse, Halbjahresinformation, Noten

§ 3 Zeugnisse

(1) Für jedes Schuljahr erhalten die Schüler, soweit 
nichts Abweichendes bestimmt ist, ein Zeugnis über 
ihre Leistungen in den einzelnen Unterrichtsfächern 
während des ganzen Schuljahres (Jahreszeugnis). 
Zusätzlich enthalten: 

a)  das Jahreszeugnis der Klasse 3 der Grundschule, 
die Jahreszeugnisse der Klassen 5 und 6 der 
Haupt  schule, der Realschule und des Gymna- 
siums, das Abschlusszeugnis der Grundschule 
sowie die Zeugnisse der entsprechenden Klas-
sen der allge mein bildenden Sonderschulen mit 
Ausnahme der Schulen für geistig Behinderte 
eine allgemeine Be   urteilung,

b)  die übrigen Jahreszeugnisse Noten für Verhal-
ten und Mitarbeit; abweichend davon werden 
in den Kollegs, den einjährigen zur Fachhoch-
schulreife führenden Berufskollegs, in der Mit-
tel- und Oberstufe der Berufsoberschulen und 
in den Fachschulen mit Ausnahme der Fach-
schulen für Sozialpädagogik sowie in den Ab- 
gangs-, Ab   schluss- und Prüfungszeugnissen 
keine Noten für Verhalten und Mitarbeit er- 
teilt.

(2) In den Abschlussklassen erhalten die Schüler, 
soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, außerdem 
ein Zeugnis über ihre Leistungen in den einzelnen 
Unterrichtsfächern im ersten Schulhalbjahr (Halb   -
jah res zeugnis).

(3) Das erste Schulhalbjahr dauert bis zum 31. Ja nuar, 
das zweite Schulhalbjahr bis zum 31. Juli.

(4) Die Zeugnisse sind in der Regel auszugeben:
1.  das Halbjahreszeugnis in der Zeit vom 1. bis 

10. Februar,
2.  das Jahreszeugnis an einem der letzten sieben 

Unterrichtstage.

Die für die Ausgabe der Abgangs-, Abschluss- 
und Prüfungszeugnisse geltenden Bestimmungen 
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Notenbildungsverordnung (NVO)
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4.  Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, 
wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, 
aber im ganzen den Anforderungen noch ent-
spricht.

5.  Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, 
wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die 
notwen digen Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in ab seh barer Zeit behoben 
werden können.

6.  Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, 
wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht und selbst die Grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die Mängel in abseh-
barer Zeit nicht behoben werden können.

(3) Bei der Bewertung von Schülerleistungen ist der 
Eigenart der verschiedenen Schularten und Schul-
typen sowie der Altersstufe des Schülers Rechnung 
zu tragen. Der Begriff „Anforderungen“ in Absatz 2 
bezieht sich auf die im Bildungsplan oder Lehrplan 
festgelegten Leitgedanken, Kompetenzen, Ziele und 
Inhalte, insbesondere auf den Umfang, auf die 
selbstständige, richtige und prozessorientierte An -
wendung der geforderten Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie auf die Art der Darstellung.

(4) In den Halbjahres- und Jahreszeugnissen sowie 
in den Ab gangs-, Abschluss- und Prüfungszeugnis-
sen sind nur ganze Noten zulässig.

§ 6 Allgemeine Beurteilung für Verhalten 
und Mitarbeit, Noten, Bemerkungen 

(1) Die allgemeine Beurteilung beinhaltet Aussagen 
zur Arbeitshaltung (z.B. Fleiß, Sorgfalt), zur Selbst-
ständigkeit (z.B. Eigeninitiative, Verantwortungsbe-
reitschaft) und zur Zusammenarbeit (z.B. Hilsbereit-
schaft, Fairness) in der Klassen- und Schulgemein-
schaft.

(2) Das Verhalten und die Mitarbeit der Schüler 
werden mit folgenden Noten bewertet:

sehr gut – gut – befriedigend – unbefriedigend.

Die Noten haben folgende Bedeutung:

1.  Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn 
das Verhalten bzw. die Mitarbeit des Schülers 
besondere Anerkennung verdienen.

2.  Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn das 
Verhalten bzw. die Mitarbeit des Schülers den 
an ihn zu stellenden Erwartungen entspricht.

www.aufgabenbuch.de

3.  Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, 
wenn das Verhalten bzw. die Mitarbeit des  
Schülers den an ihn zu stellenden Erwartungen 
im Ganzen ohne wesentliche Einschränkung 
entspricht.

4.  Die Note „unbefriedigend“ soll erteilt werden, 
wenn das Verhalten bzw. die Mitarbeit des  
Schülers den an ihn zu stellenden Erwartungen 
nicht entspricht.

Verhalten bezeichnet sowohl das Betragen im all-
gemeinen als auch die Fähigkeit und tätige Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit.

Mitarbeit bezieht sich vor allem auf den Arbeits-
willen, der sich in Beiträgen zu den selbstständig 
oder gemeinsam mit anderen zu lösenden Aufga -
ben äußert.

(3) Die Noten für Verhalten und Mitarbeit sollen 
durch Bemerkungen zum Lern-, Arbeits- und Sozial-
verhalten des Schülers ergänzt werden, falls dies aus 
pädagogischen Gründen erforderlich ist.

(4) Unter Bemerkungen können Aussagen zu häufi-
gen Fehlzeiten gemacht werden. Dies gilt nicht für 
Abgangs-, Abschluss- und Prüfungszeugnisse.

(5) Die allgemeine Beurteilung, die Noten für Ver-
halten und Mitarbeit und die Bemerkungen werden 
als Teil des Zeugnisses gemäß §4 Abs. 1 Nr. 4 Kon-
ferenzordnung von der Klassenkonferenz bzw. der 
Jahrgangsstufenkonferenz beraten und beschlossen; 
der Klassenlehrer bzw. Tutor hat für die allgemeine 
Beurteilung einen Vorschlag zu machen.

  Feststellung von Schülerleistungen

§ 7 Allgemeines

(1) Grundlage der Leistungsbewertung in einem 
Unterrichtsfach sind alle vom Schüler im Zusammen-
hang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen 
(schriftliche, mündliche und praktische Leistungen). 
Schriftliche Leistungen sind insbesondere die schrift-
lichen Arbeiten (Klassenarbeiten und schriftliche 
Wie derholungsarbeiten). Der Fachlehrer hat zum 
Beginn seines Unterrichts bekannt zu geben, wie  
er in der Regel die verschiedenen Leistungen bei  
der Notenbildung gewichten wird.



4GESETZE · ERLASSE · VERORDNUNGEN 2024/2025 www.aufgabenbuch.de

(2) Die Bildung der Note in einem Unterrichtsfach 
ist eine pädagogisch-fachliche Gesamtwertung der 
vom Schüler im Beurteilungszeitraum erbrachten 
Leistungen.

(3) Die allgemeinen für die Bewertung der Leistun-
gen in den einzelnen Fächern oder Fächerverbün - 
den maßgebenden Kriterien hat der Fachlehrer den  
Schülern und auf Befragen auch ihren Erziehungs-
berechtigten sowie den für die Berufserziehung der 
Schüler Mitverantwortlichen dar  zulegen.

(4) Der Fachlehrer hat dem Schüler auf Befragen 
den Stand seiner mündlichen und praktischen  Lei s - 
 tungen anzugeben. Nimmt er eine besondere Prü  -
fung vor, die er gesondert bewertet, hat er dem 
Schüler die Note bekannt zu geben.

§ 8 Klassenarbeiten, 
schriftliche Wiederholungsarbeiten

(1) Klassenarbeiten geben Aufschluss über Unter-
richtserfolg und Kenntnisstand einer Klasse und  ein - 
 zelner Schüler und weisen auf notwendige Förder-
maßnahmen hin. Sie werden daher in der Regel 
nach den Phasen der Erarbeitung, Vertiefung, Übung 
und Anwendung angesetzt.

(2) Schriftliche Wiederholungsarbeiten geben Auf-
schluss über den erreichten Unterrichtserfolg der 
unmittelbar vorangegangenen Unterrichtsstunden 
einer Klasse und einzelner Schüler und weisen auf 
notwendige Fördermaßnahmen hin. Sie können 
auch als Nachweis dafür dienen, mit welchem Er -
folg die Hausaufgaben bewältigt wurden. Für die 
Anfertigung einer schriftlichen Wiederholungsarbeit 
sind in der Regel bis zu 20 Minuten vorzusehen.

(3) Klassenarbeiten und schriftliche Wiederholungs-
arbeiten sind gleichmäßig auf das ganze Schuljahr 
zu verteilen. An einem Tag soll nicht mehr als eine 
Klassenarbeit geschrieben werden. In einer Woche 
sollen nicht mehr als drei Klassenarbeiten geschrie-
ben werden. Vor der Rückgabe und Besprechung 
einer schriftlichen Arbeit oder am Tag der Rückgabe 
darf im gleichen Fach keine neue schriftliche Arbeit 
angesetzt werden.

(4) Versäumt ein Schüler entschuldigt die Anferti-
gung einer schriftlichen Arbeit, entscheidet der Fach-
lehrer, ob der Schüler eine entsprechende Arbeit 
nachträglich anzufertigen hat.

(5) Weigert sich ein Schüler, eine schriftliche Arbeit 
anzufertigen, oder versäumt er unentschuldigt die 

Anfertigung einer schriftlichen Arbeit, wird die Note 
„ungenügend“ erteilt.

(6) Begeht ein Schüler bei einer schriftlichen Arbeit 
eine Täuschungshandlung oder einen Täuschungs-
versuch, entscheidet der Fachlehrer, ob die Arbeit wie 
üblich zur Leistungsbewertung herangezogen wer-
den kann. Ist dies nicht möglich, nimmt der Fachleh-
rer einen Notenabzug vor oder ordnet an, dass der 
Schüler eine entsprechende Arbeit noch mals anzu-
fertigen hat. In Fällen, in denen eine schwere oder 
wiederholte Täuschung vorliegt, kann die Ar beit mit 
der Note „ungenügend“ bewertet werden.

(7) Die Absätze 4 bis 6 gelten entsprechend für 
mündliche und praktische Leistungen.

§ 9 Zahl der Klassenarbeiten und   
schriftlichen Wiederholungsarbeiten,  
gleichwertige Leistungen

(2) „In den Kernfächern der Gymnasien der Nor-
malform und der Gymnasien in Aufbauform mit 
Internat sowie an den Realschulen in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Pflichtfremdsprache und ab 
der Klasse 7 in dem gewählten Fach des Wahl-
pflichtbereichs werden mindestens vier Klassenar-
beiten gefertigt, darunter im Fach Deutsch in den 
Klassen 5 bis 7 der Gymnasien und den Klassen 5 
bis 9 der Realschulen eine Nachschrift. In den 
Fächern Alltagskultur, Ernährung, Soziales sowie 
Technik der Realschule können jeweils bis zu zwei 
Klassenarbeiten durch fachpraktische Arbeiten, 
darunter auch Jahresarbeiten ersetzt werden; das 
gleiche gilt im Fach Naturwissenschaft und Technik 
des Gymnasiums mit der Maßgabe, dass eine Klas-
senarbeit ersetzt werden kann.“ Abweichend von 
Satz 1 werden in den Gymnasien der Normalform 
und der Aufbauform mit Heim im Kernfach Sport  
im Schuljahr mindestens drei Klassenarbeiten ange-
fertigt.

(4) In den übrigen Fächern, in denen keine Klassen-
arbeiten vorgeschrieben sind, dürfen höchstens vier 
schriftliche Arbeiten im Schuljahr angefertigt wer  den. 
In den Fächern, in denen der Unterricht in dafür  
eingerichteten Abteilungen der Schule in bilingua - 
ler Form erteilt wird, gilt diese Höchstzahl nicht  
für schriftliche Wiederholungsarbeiten zur Prüfung 
sprach licher Fertigkeiten; diese Höchstzahl gilt auch 
dann nicht, wenn in Klasse 5 des Gymnasiums die  
2. Fremdsprache kein Kernfach ist.

Notenbildungsverordnung (NVO)
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§ 10 Hausaufgaben

(1) Hausaufgaben sind zur Festigung der im Unter-
richt vermittelten Kenntnisse, zur Übung, Vertiefung 
und Anwendung der vom Schüler erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie zur Förderung 
des selbstständigen und eigenverantwortlichen 
Arbeitens erforderlich.

(2) Die Hausaufgaben müssen in innerem Zusam-
men hang mit dem Unterricht stehen und sind so  
zu stellen, dass sie der Schüler ohne fremde Hilfe in 
an ge messener Zeit erledigen kann.

(3) Die näheren Einzelheiten hat die Gesamtlehrer-
konferenz mit Zustimmung der Schulkonferenz zu 
regeln, insbesondere den zeitlichen Umfang sowie 
die Anfertigung von Hausaufgaben übers Wochen-
ende, über Feiertage und an Tagen mit Nachmittags-
unterricht; an Tagen mit verpflichtendem Nachmit-
tagsunterricht darf es in den Klassen 5 bis 10 keine 
schriftlichen Hausaufgaben von diesem auf den 
nächsten Tag geben.

(4) Der Klassenlehrer bzw. Tutor hat für eine zeit - 
li che Abstimmung der Hausaufgaben der einzelnen 
Fachlehrer zu sorgen und auf die Einhaltung der 
bestehenden Regelungen zu achten.

(5) Von den nach Absatz 3 vorgeschriebenen Klas-
senarbeiten können nach Entscheidung des Fachleh-
rers jeweils eine Klassenarbeit, bei mindestens sechs 
vorgeschriebenen Klassenarbeiten bis zu zwei Klas-
senarbeiten und in Bildungsgängen, in denen der 
Unterricht in Gestalt von Handlungs- oder Lernfel-
dern erteilt wird, bis zu drei, höchstens aber die 
Hälfte der vorgeschriebenen Klassenarbeiten durch 
jeweils eine gleichwertige Feststellung von Leistun-
gen der Schüler ersetzt werden. Diese Leistungsfest-
stellung bezieht sich insbesondere auf schriftliche 
Hausarbeiten, Jahresarbeiten, Projekte, darunter 
auch experimentelle Arbeiten im naturwissenschaft-
lichen Bereich, Freiarbeit, Referate, mündliche, ggf. 
auch außerhalb der stundenplanmäßigen Unter-
richtszeit terminierte Prüfungen oder andere Präsen-
tationen. Der Klassenlehrer sorgt, unterstützt von 
der Klassenkonferenz, für eine Koordinierung dieser 
Leistungsfeststellungen der einzelnen Fachlehrer. In 
den Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien gel-
ten die Sätze 1 bis 3 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die vom Fachlehrer den Schülern der 
Klasse aufgegebenen gleichwertigen Leistungen die 
Zahl der vorgeschriebenen Klassenarbeiten un -
berührt lässt. Unbeschadet der Entscheidung des 
Fachlehrers nach Satz 1 ist jeder Schüler in den 
Hauptschulen, Werkrealschulen und Realschulen in 
den Klassen 8 und 9, in den Gymnasien der Normal-
form ab Klasse 7, in den Gymnasien der Aufbauform 
ab Klasse 8 pro Schuljahr zu einer solchen Leistung 
in einem Fach seiner Wahl verpflichtet.

Notenbildungsverordnung (NVO)
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Multilaterale Versetzungsordnung (MVO)
Auszug aus der Verordnung des Kultusministeriums über den Übergang zwischen  

Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen 
und Gymnasien der Normalform vom 19. April 2016 (27. Juli 2021)

Die Einschränkungen für den Wechsel in die 
Abschlussklassen einer niedrigeren Ebene nach § 8 
bleiben hiervon unberührt.

§ 4 Arten des Wechsels

(1) Zum Ende eines Schuljahres ist der Wechsel nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 in die nächsthöhere Klasse mög-
lich, sofern die Schülerin oder der Schüler in die 
nächsthöhere Klasse versetzt wurde. Im Falle des 
Wechsels in eine niedrigere Ebene gilt dies auch 
dann, wenn nach der Versetzungsordnung der 
abgebenden Schulart oder der Niveaustufe kein 
Wechsel in die nächsthöhere Klasse erfolgen 
konnte, die Versetzungsanforderungen der aufneh-
menden Schulart oder der Niveaustufe jedoch erfüllt 
würden. Zum Ende des Schuljahres ist der Wechsel 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 auch mit Wiederholung 
der bereits besuchten Klassenstufe möglich.

(2) Zum Schulhalbjahr ist der Wechsel in die bisher 
besuchte Klassenstufe möglich.

   Wechsel der Schulart  
ohne Wechsel der Ebene

§ 5 Voraussetzungen für den Wechsel

Der Wechsel der Schulart ohne Wechsel der Ebene 
nach § 1 Absatz 2 ist dann möglich, wenn die Ebene 
an der bisherigen Schulart weiterhin besucht wer-
den könnte. Für den Wechsel in das Gymnasium ist 
ab Klasse 7 zudem Voraussetzung, dass eine zweite 
Fremdsprache besucht wurde. Der Wechsel in die 
gymnasiale Oberstufe erfolgt in die Einführungs-
phase, für Schülerinnen und Schüler, die bereits eine 
Einführungsphase besucht haben, in die entspre-
chende Jahrgangsstufe.

§ 1 Anwendungsbereich, Ebenen

(1) Diese Verordnung regelt den Wechsel der Schü-
lerinnen und Schüler zwischen den allgemein bil-
denden Schularten der Sekundarstufe I sowie aus 
der Sekundarstufe I in der Oberstufe des allgemein 
bildenden Gymnasiums der Normalform sowie in 
der Oberstufe der Gemeinschaftsschule. Sie ist nicht 
anwendbar für den Wechsel der Niveaustufe inner-
halb einer Schulart.

(2) Für den Wechsel nach Absatz 1 sind die Schular-
ten und Niveaustufen folgenden Ebenen zugeordnet:

    1.  Ebene 1: Grundlegendes Niveau (G) an der 
Gemeinschaftsschule, Realschule, Werkreal-
schule oder Hauptschule,

    2.  Ebene 2: Mittleres Niveau (M) an der Gemein-
schaftsschule oder Realschule,

    3.  Ebene 3: Erweitertes Niveau (E) an der Ge- 
meinschaftsschule sowie am Gymnasium.

§ 2 Zeitpunkte innerhalb des Schuljahres

(1) Der Übergang zwischen den Schularten ist mög-
lich zum Ende eines Schulhalbjahres oder Schul-
jahres. Abweichend hiervon ist der Wechsel in der 
Klasse 5 nur zum Ende des Schuljahres, der Wechsel 
in die Abschlussklassen einer Schulart nur zum 
Beginn des Schuljahres möglich.

(2) Abschlussklassen im Sinne dieser Verordnung 
sind für die Werkrealschule, Hauptschule, die Real-
schule sowie die Gemeinschaftsschule die Klassen 9 
und 10, für das Gmynasium die Klasse 10.

§ 3 Klassenstufen

Der Wechsel zwischen den Ebenen innerhalb der 
Sekundarstufe I sowie nach Maßgabe des § 6 
Absatz 1 Nummer 2 von der Klasse 10 in die Ein-
gangsklasse der gymnasialen Oberstufe möglich. 
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chen, wenn das Lern- und Arbeitsverhalten sowie 
die Art und Ausprägung der Leistungen in den 
übrigen Fächern und dem Fächerverband erwarten 
lassen, dass die Schülerin oder der Schüler den 
Anforderungen der Schulart oder Niveaustufe 
gewachsen sein wird.

(4) Der Wechsel ist zudem nach Bestehen einer Auf-
nahmeprüfung möglich, die in den Klassen 5 und 6 
nur zum Ende des Schuljahres an zentralen, von der 
zuständigen Schulaufsichtsbehörde bestimmten 
Schulen, im Übrigen an der aufnehmenden Schule 
abgelegt wird. Die Prüfung umfasst eine schriftliche  
Prüfung in Deutsch, Mathematik und den Pflicht-
fremdsprachen der aufnehmenden Schulart; auf 
Wunsch der Erziehungsberechtigten kann zusätzlich 
zur schriftlichen Prüfung auch mündlich geprüft 
werden. Für das Bestehen sind die nach der Verset-
zungsordnung der aufnehmenden Schulart für die 
Kernfächer geltenden Anforderungen maßgebend.

§ 7 Voraussetzungen für den Wechsel um 
zwei Ebenen

(1) Der Wechsel von der Ebene 1 in die Ebene 3 
nach § 1 Absatz 2 ist in den Klassen 5 und 6 mög-
lich, wenn die Schülerin oder der Schüler in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und in den Pflicht-
fremdsprachen mindestens die Note „gut“ sowie in 
allen für die Versetzung maßgebenden Fächern und 
dem Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und 
Technik mindestens ein Durchschnitt von 2,5 
erreicht wurde.

(3) Der Wechsel ist zudem nach Bestehen einer Auf-
nahmeprüfung möglich, die in den Klassen 5 und 6 
nur zum Ende des Schuljahres an zentralen, von der 
zuständigen Schulaufsichtsbehörde bestimmten 
Schulen, im Übrigen an der aufnehmenden Schule 
abgelegt wird. Die Prüfung umfasst eine schriftliche 
Prüfung in Deutsch, Mathematik und einer Pflicht-
fremdsprache, die in der aufnehmenden Schule zum 
Zeitpunkt des Überganges versetzungsserheblich 
ist; auf Wunsch der Eltern kann zusätzlich zur 
schriftlichen Prüfung auch mündlich geprüft wer- 
den. Ab Klasse 7 erstreckt sich die Prüfung zusätz-
lich auf eine zweite, an der aufnehmenden Schule 
versetzungserhebliche Fremdprache. Für das Beste-
hen sind nach der Versetzungsverordnung der 
 aufnehmenden Schulart für die Kernfächer gel-
tenden Anforderungen maßgebend. 

   Wechsel in eine höhere Ebene 

§ 6 Voraussetzungen für den Wechsel um 
eine Ebene

(1) Der Wechsel von der Ebene 1 in die Ebene 2 
nach § 1 Absatz 2 ist möglich,

    1.  in den Klassen 5 und 6, wenn in zwei der 
Fächer Deutsch, Mathematik und in der Pflicht-
fremdsprache mindestens die Note „gut“ und 
im dritten dieser Fächer mindestens die Note 
„befriedigend“ sowie in allen für die Verset-
zung maßgebenden Fächern und dem Fächer-
verbund Biologie, Naturphänomene und Tech-
nik mindestens ein Druchschnitt von 3,0 er- 
reicht wurde,

    2.  ab Klasse 7, wenn in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und in allen an der Zielschulart 
oder in der Niveaustufe unterrichteten Pflicht-
fremdsprachen mindestens jeweils die Note 
„gut“ sowie in allen für die Versetzung maß-
gebenden Fächern mindestens ein Durch-
schnitt von 3,0 erreicht wurde.

(2) der Wechsel von der Ebene 2 in die Ebene 3 
nach § 1 Absatz 2 ist möglich,

    1.  in den Klassen 5 und 6, wenn in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und in einer Pflicht-
fremdsprache mindestens die Note „befriedi-
gend“  sowie in allen für die Versetzung maß-
gebenden Fächern und dem Fächerverbund 
Biologie, Naturphänomene und Technik min-
destens ein Druchschnitt von 3,0 erreicht 
wurde,

    2.  in den Klassen 7 bis 10, wenn in zwei der 
Fächer Deutsch, Mathematik und in einer 
Pflichtfremdsprache mindestens die Note 
„gut“ und im dritten dieser Fächer mindestens 
die Note „befriedigend“ sowie in allen für die 
Versetzung maßgebenden Fächern mindestens 
ein Durchschnitt von 3,0 sowie mindestens die 
Note „befriedigend“ in jeder Fremdsprache 
erreicht wurde, die in der Klasse der aufneh-
menden Schulart ein für die Versetzung maß-
gebendes Fach ist. 

(3) Sind die Notenvoraussetzungen nach Absatz 1 
und 2 nicht erreicht, kann die Klassenkonferenz der 
abgehenden Schule ausnahmsweise mit Zweidrittel-
mehrheit eine Bildungsempfehlung für die Auf-
nahme auf Probe in die gewünschte Ebene ausspre-

Multilaterale Versetzungsordnung
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entsprechend anzuwenden. Die maßgebliche Fest-
stellung, ob die Versetzungsvoraussetzungen erfüllt 
sind, tritt die Lerngruppenkonferenz der abge-
benden Gemeinschaftsschule.

(3) Der Wechsel in eine Gemeinschaftsschule ist unter 
den gleichen Voraussetzungen möglich wie der  
Wechsel in die Ebene 1 nach 1 Absatz 2 Nummer 1.

  Allgemeines

§ 10 Elternberatung und Kooperation

Der Übergang zwischen den Schularten erfordert 
eine Beratung der Erziehungsberechtigten und ein 
rechtzeitiges Zusammenwirken der abgebenden und 
der aufnehmenden Schule.

§ 11 Ergänzende Regelungen

(1) Liegen die Voraussetzungen für einen Wechsel 
nach den §§ 5 bis 8 vor, hat die Schülerin oder der 
Schüler das Recht zu wechseln. § 8 Absatz 3 Satz 3 
bleibt unberührt.

(2) Für die Entscheidung, ob die Anforderungen der 
jeweiligen Versetzungsordnung erfüllt sind, sind die 
Noten im zuletzt besuchten Schuljahr maßgebend. 
Eine Prüfung richtet sich für Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 und 6 hinsichtlich der Anfor-
derungen nach der nächsthöheren Klasse der ge- 
wünschten Schulart und Niveaustufe, für Schüler- 
innen und Schüler ab Klasse 7 nach der Klasse, in 
die sie überwechseln wollen.

(3) Bildungsempfehlungen werden von der Klassen-
konferenz oder Lerngruppenkonferenz unter Vorsitz  
der Schulleiterin oder des Schulleiters ausgespro-
chen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme 
der Schulleiterin oder des Schulleiters.

(4) Bei einer Bildungsempfehlung für eine Auf-
nahme auf Probe dauert die Probezeit höchs tens ein 
Schulhalbjahr. Über das Bestehen der Probezeit ent-
scheidet die Klassenkonferenz der aufnehmenden 
Schule nach Maßgabe der jeweiligen Versetzungs-
ordnung; dabei bleibt eine Fremdsprache, in der die 
Schülerin oder der Schüler in der abgebenden Schule 
nicht oder erst beginnend in einer späteren Klassen-
stufe unterrichtet worden ist, außer Betracht.

(5) Wenn die Pflichtfremdsprache der abgebenden 
Schule nicht mit derjenigen der aufnehmenden 

   Voraussetzungen für den Wechsel  
in eine niedrigere Ebene

§ 8 Voraussetzungen für den Wechsel

(1) Wer auf seiner bisherigen Ebene nach § 1 
Absatz 2 in die nächsthöhere Klassenstufe versetzt 
wurde, kann diese Klassenstufe auch auf einer nied-
rigeren Ebene besuchen.

(2) Eine Klasse kann auf einer niedrigeren Ebene 
auch dann wiederholt werden, wenn eine Wieder-
holung dieser Klasse auf der bisher besuchten Ebene 
nicht möglich wäre.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann in die Klassen 9 
oder 10 nur wechseln, wer auf seiner bisherigen 
Ebene in dieser Klassenstufe versetzt wurde oder 
diese Klasse auf dem bisherigen Niveau beziehungs-
weise in der bisherigen Schulart wiederholen 
könnte. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist 
eine Aufnahme nur im Einverständnis mit der auf-
nehmenden Schule möglich. Ein Anspruch auf 
 Aufnahme besteht in diesem Fall nicht.

   Besondere Regeln für die Gemeinschaftsschule 
und die Orientierungsstufe der Realschule  

§ 9 Besondere Regeln für die 
Gemeinschaftsschule

(1) An den Gemeinschaftsschulen werden für den 
Zweck des Wechsels auf eine andere Schulart Noten 
in allen Fächern einheitlich auf einer Niveaustufe 
ausgewiesen. Es wird die Niveaustufe ausgewiesen, 
die überwiegend für die Leistungsfeststellungen 
maßgeblich war.

(2) Soweit für diese Verordnung für den Wechsel der 
Schulart und der danach zu besuchenden Klassen-
stufe darauf abstellt, ob eine Versetzung in die 
nächsthöhere Klasse an der bisher besuchten Schul-
art erfolgte, ist in den Fällen des Absatz 1 auf der 
Grundlage der festgelegten einheitlichen Niveaustufe 
eine fiktive Versetzungsentscheidung zu treffen. 
Bei dieser Enscheidung ist

    1.  für die Niveaustufe G die Werkrealschulverord-
nung,

    2.  für die Niveaustufe M die Realschulverset-
zungsordnung (Niveaustufe M),

    3.  für die Niveaustufe E die Versetzungsordnung 
Gymnasien

Multilaterale Versetzungsordnung
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§ 12 Empfehlung für den Übergang

Wird eine Schülerin oder ein Schüler der Klassen 7 
bis 10 des Gymnasiums nicht versetzt und gelangt 
die Klassenkonferenz zu der Überzeugung, dass sie 
oder er auch bei einer Wiederholung der Klasse 
voraussichtlich nicht zu versetzen wäre, kann sie die 
schriftliche Empfehlung aussprechen, in die Werk- 
realschule, Hauptschule, die Realschule oder die 
Gemeinschaftsschule zu wechseln.

Schule übereinstimmt oder erst beginnend in einer 
späteren Klassenstufe unterrichtet worden ist, legt 
die Fachlehrkraft der aufnehmenden Schule im 
Benehmen mit der Klassenlehrerin oder dem Klas-
senlehrer in diesem Fach eine Nachlernfrist fest, 
innerhalb derer die Schülerin oder der Schüler an 
der Leistungsmessung durch mündliche Prüfungen 
und schriftliche Arbeiten nur zur Probe teilnimmt. 
Die Länge dieser Frist trägt den Unterschieden  
der Schularten sowie Niveaustufen Rechnung und 
dauert bis zu einem Jahr. Während der Nachlernfrist 
ist die Versetzungserheblichkeit des Faches ausge-
setzt.

(6) Beim Wechsel zum Schuljahresende sind die 
Noten des Jahreszeugnisses maßgebend. Beim 
Wechsel zum Schulhalbjahr wird für den Übergang 
ein Zeugnis mit ganzen Noten gebildet, das maßge-
bend ist.

(7) Beim Wechsel einer Schulart zum Schulhalbjahr 
werden die Noten des Jahreszeugnisses nur aus den 
Leistungen im zweiten Schulhalbjahr gebildet.

Multilaterale Versetzungsordnung
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Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schulen
Auszug aus der Verwaltungsvorschrift in der Fassung vom 28. Mai 2020

I. Allgemeines

Bei der Erfüllung der erzieherischen Aufgabe der 
Schule kommt außerunterrichtlichen Veranstaltun-
gen besondere Bedeutung zu. Sie dienen der Ver-
tiefung, Erweiterung und Ergänzung des Unterrichts 
und tragen zur Entfaltung und Stärkung der Ge samt-
persönlichkeit des einzelnen Schülers bei.

Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltun-
gen eröffnen vielfältige Möglichkeiten einer vertief-
ten Begegnung von Lehrern und Schülern innerhalb 
einer Gemeinschaft. Für den Lehrer bietet sich dabei 
die Chance, sich dem einzelnen Schüler noch stärker 
persönlich zuwenden zu können. Gleichzeitig kann 
er die Schüler nach ihren besonderen Interessen und 
Fähigkeiten an der Gestaltung wesentlich mitarbei-
ten lassen. Auf diesem Wege vermag der Lehrer die 
Beziehung zu seinen Schülern enger zu gestalten, 
die für erfolgreiche pädagogische Arbeit wichtige 
Vertrauensbasis zu festigen und zu verbessern und 
darüber hinaus das Selbstverständnis der Schüler 
so wie ihr Selbstvertrauen zu fördern. 

Die Schüler haben bei der Planung und Durch-
führung solcher Veranstaltungen Gelegenheit, ihre 
unterschiedlichen Interessen einzubringen, ihre be -
sonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entfalten 
und dabei Anerkennung und Ansporn für weite ren 
persönlichen Einsatz zu finden, Selbstständig   keit und 
Eigenverantwortung zu entwickeln und ihre Bereit-
schaft zum mitverantwortlichen Handeln in einer 
Gemeinschaft zu stärken. Die außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen leisten somit einen wichtigen Bei-
trag zur Entfaltung der gesamten Persönlichkeit des 
Schülers.

Als geeignet erweisen sich insbesondere folgende 
Veranstaltungen:

1. Wanderungen und Jahresausflüge 
 Im Schuljahr können Schulen, Grundschulförder-
klassen und Schulkindergärten bis zu vier Wan der-
tage durchführen; ab Klasse 5 kann dafür auch 
eine bis zu einwöchige Wanderung stattfinden. 

Ausnahmsweise ist auch mit Schülern der Klassen 
3 und 4 eine mehrtägige Wanderung mög lich. 
Daneben können die Schulen einen ganztägigen 
Jahresausflug durchführen, wobei eine angemes-
sene Wanderzeit gewährleistet sein soll.

2. Chor-, Orchester- und Sporttage  
Im Schuljahr können bis zu fünf Tage für Chor-, 
Orchester- und Sportveranstaltungen verwendet 
werden.

3. Besuch von bildungsfördernden Ver - 
an stal tungen sowie Theateraufführungen 
und musikalischen Darbietungen

4. Lehr- und Studienfahrten sowie Ver- 
anstal tungen im Rahmen der politischen 
Bildung

 Sie können ab Klasse 8 durchgeführt werden und 
sollen nicht mehr als fünf Unterrichtstage dauern.

Für Studienfahrten zu Gedenkstätten nationalso-
zialistischen Unrechts gilt Nummer 18 der Richt-
linien des Kultusministeriums zur Förderung der 
außerschulischen Jugendbildung in der jeweils 
geltenden Fassung. Hinsichtlich der Landtagsbe-
suche wird auf die Richtlinien des Präsidenten des 
Landtags über die Einführung von Schülern und 
anderen Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit 
in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen.

5. Schullandheimaufenthalte  
Jeder Schüler soll während seiner Schulzeit min-
destens einmal an einem Schullandheimaufent-
halt teilnehmen, der in der Regel mit Schülern ab 
Klasse 5 in ländlichen Gegenden Baden-Würt-
tembergs durchgeführt wird und zwischen sieben 
und vierzehn Tagen dauert. Ausnahmsweise sind 
auch mit Schülern der Klassen 1 bis 4 Schulland-
heimaufenthalte möglich.

6. Lerngänge und – in der Regel ab Klasse 8 – 
Betriebserkundungen

7. Projekttage
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Lehr- und Studienfahrten sowie Veranstaltungen im 
Rahmen der politischen Bildung müssen dem Lehr-
plan entsprechen.

5. Die an den Veranstaltungen teilnehmenden Leh-
rer und Begleitpersonen müssen den vorauszuse- 
henden Anforderungen gewachsen und über ihre 
Pflichten informiert sein. Begleitpersonen können 
neben Lehrern auch andere geeignete Personen 
(z.B. Eltern) sein. 

Bei Veranstaltungen mit mehr als 20 Schülern – 
an Grundschulen bei jeder Klassengröße – soll 
neben dem verantwortlichen Lehrer eine Begleit-
person teilnehmen. Bei mehr als 40 Schülern kann 
eine weitere Begleitperson teilnehmen. 

Bei Sonderschulen richtet sich die Zahl der Be - 
gleitpersonen nach der Art der Behinderung.

6. Die für Schüler entstehenden Kosten sind so 
niedrig wie möglich zu halten, müssen in einem ver-
tretbaren Verhältnis zum Nutzen der Veranstaltung 
stehen und dürfen die Eltern nicht in unzumutbarem 
Maße belasten. Wenn minderjährige Schüler an 
mehrtägigen Veranstaltungen teilnehmen, ist das 
schriftliche Einverständnis der Eltern erforderlich.

7. Bei mehrtägigen Veranstaltungen sind in der 
Regel Heime, Jugendherbergen, Jugendhotels und 
ähnliche Übernachtungs- und Verpflegungsstätten 
auszuwählen, bei denen geringere Kosten für Ver-
pflegung und Unterkunft im Allgemeinen entstehen.

8. Bei der Wahl des Verkehrsmittels sind öffentliche 
Verkehrsmittel zu bevorzugen, soweit ein zumut-
bares Fahrangebot besteht.

10. Grundsätzlich sollen alle Schüler einer Klasse 
oder eines Kurses teilnehmen. Wenn dies einzelnen 
Schülern nicht möglich ist, muss dafür gesorgt  
werden, dass sie am Unterricht weiter teilnehmen 
können.

8. Schüleraustausch mit dem Ausland
Er kann in der Regel mit Schülern ab Klasse 7 
durchgeführt werden und zwischen zehn Tagen 
und vier Wochen dauern, wobei Gruppen von 
Schülern aus mehreren Klassen bis zu höchs tens 
zwei Wochen Unterrichtszeit in Anspruch nehmen 
können.

9. Internationale Schülerbegegnungen  
mit Staaten Mittel- und Osteuropas
Es gilt Nummer 17 der Richtlinien des Kultusmi-
nisteriums zur Förderung der außerschulischen 
Jugendbildung in der jeweils geltenden Fassung.

Während eines Schuljahres soll eine Klasse in der 
Regel nicht mehr als etwa zwei Wochen Schulzeit  
für die Durchführung von Veranstaltungen nach den 
Nummern 1 bis 4 in Anspruch nehmen.

II. Vorbereitung und Genehmigung
1. Die Gesamtlehrerkonferenz berät und beschließt 
mit Einverständnis der Schulkonferenz über die 
Grundsätze der in einem Schuljahr stattfindenden 
schulischen Veranstaltungen.

2. Die Planung der einzelnen schulischen Veran- 
staltungen, insbesondere der mehrtägigen Fahrten 
und Wanderungen, soll grundsätzlich in der Klas-
senpflegschaft beraten werden.

3. Die Veranstaltungen werden vom Schulleiter ge -
nehmigt. Genehmigungen sind nur im Rahmen der 
verfügbaren Mittel möglich, es sei denn, die teilneh-
menden Lehrer und Begleitpersonen verzichten vor-
her ganz oder teilweise auf Reisekostenvergütung.

4. Die Schule trägt die Verantwortung dafür, dass 
Art und Ausgestaltung der geplanten Maßnahmen 
den genannten pädagogischen Zielen und Vorgaben 
unmittelbar und eindeutig dienen und auf den 
Erkenntnisstand und die Belastbarkeit der Schüler 
abgestimmt sind. Lerngänge, Betriebserkundungen, 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schulen

Bitte Verordnungen des Kultusministeriums über den Schulbetrieb  
unter Pandemiebedingungen beachten!

km-bw.de/CoronaVO+Schule
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§ 47 Schulkonferenz

(1) Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ 
der Schule. Sie hat die Aufgabe, das Zusammenwir-
ken von Schulleitung, Lehrern, Eltern, Schülern und 
der für die Berufserziehung Mitverantwortlichen zu 
fördern, bei Meinungsverschiedenheiten zu vermit-
teln sowie über Angelegenheiten, die für die Schule 
von wesentlicher Bedeutung sind, zu beraten und 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 zu beschließen.

(2) Die Schulkonferenz kann gegenüber dem Schul-
leiter und anderen Konferenzen Anregungen und 
Empfehlungen geben. Eine Empfehlung muss auf 
der nächsten Sitzung der zuständigen Konferenz 
beraten werden.

(3) Die Schulkonferenz entscheidet nach Maßgabe 
dieses Gesetzes über: 

1. Die Vereinbarung von Schulpartnerschaften,
2.  die Verteilung des Unterrichts auf 5 oder  

6 Wochentage, den Unterrichtsbeginn und 
den Tag der Einschulung in die Grundschule,

3.  allgemeine Angelegenheiten der Schülermit-
verantwortung,

4.  Die Stellungnahme der Schule gegenüber dem 
Schulträger zur

   a) Namensgebung der Schule,
   b) Änderung des Schulbezirks,
5.  Stellungnahmen der Schule zur Durchführung 

der Schülerbeförderung,
6.  Grundsätze über die Einrichtung freiwilliger 

Ar beitsgemeinschaften, die nicht generell vor-
gesehen sind und die zu keinen Berechti-
gungen führen,

7.  die Anforderungen von Haushaltsmitteln ge -
gen über dem Schulträger. 

(4) Die Schulkonferenz ist anzuhören: 

1. Zu Beschlüssen der Gesamtlehrerkonferenz
    a)  zu allgemeinen Fragen der Erziehung und     

des Unterrichts an der Schule,
b)  über die Verwendung der der Schule zur 

Verfügung gestellten Haushaltsmittel im 
Rahmen ihrer Zweckbestimmung, 

2.  vor Einrichtung oder Beendigung eines Schul-
versuchs,

3.  vor Änderung der Schulart, der Schulform 
oder des Schultyps sowie der dauernden Tei-
lung oder Zusammenlegung und der Erweite-
rung oder Aufhebung der Schule,

4.  vor Genehmigung von wissenschaftlichen 
Forschungsvorhaben an der Schule,

5.  bei Entscheidungen über Erziehungs- und 
Ord nungsmaßnahmen nach Maßgabe von 
§ 90 Abs. 4,

6.  zu Stellungnahmen der Schule gegenüber dem 
Schulträger zur Ausstattung und Einrichtung 
der Schule sowie Baumaßnahmen. 

(5) Folgende Angelegenheiten werden in der 
Schulkonferenz beraten und bedürfen ihres Ein- 
verständnisses:

1. Erlass der Schul- und Hausordnung,
2.  Beschlüsse zu allgemeinen Fragen der Klas-

senarbeiten und Hausaufgaben,
3.  Beschlüsse zur einheitlichen Durchführung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften an der 
Schule,

4.  Grundsätze über die Durchführung von be -
sonderen Schulveranstaltungen, die die ge- 
samte Schule berühren,

5.  Grundsätze über die Durchführung von au- 
ßerunterrichtlichen Veranstaltungen (z.B. Klas- 
senfahrten, Schullandheimaufenthalte).

(6) Bei Angelegenheiten, die den Schulträger be -
rühren, ist ihm Gelegenheit zu geben, beratend mit-
zuwirken. 

(7) Die Beschlüsse der Schulkonferenz nach Abs. 3 
sind für Schulleiter und Lehrer bindend. Ist der 
Schulleiter der Auffassung, dass ein Beschluss der 
Schulkonferenz gegen eine Rechtsvorschrift oder 
eine Verwaltungsanordnung verstößt oder dass er 
für die Ausführung des Beschlusses nicht die Verant-
wortung übernehmen kann, hält aber die Schulkon-
ferenz in einer zweiten Sitzung den Beschluss auf-
recht, so hat der Schulleiter die Entscheidung der 

Schulkonferenz
Auszug aus dem Schulgesetz vom 1. August 1983 mit Änderungen bis 23. Februar 2016
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Schulkonferenz

erziehung der Schüler Mitverantwortlichen wählen 
jeweils ihre Vertreter und Stellvertreter. Stellvertreter 
des Schulleiters ist unbeschadet der Bestimmungen 
über den Vorsitz sein Vertreter gemäß § 42 Abs. 1; 
ist dieser gewähltes Mitglied der Schulkonferenz, 
tritt an seine Stelle insoweit ein gewählter Stellver-
treter. Die Mitglieder der Schulkonferenz sind bei der 
Ausübung ihres Stimmrechts an Weisungen und 
Aufträge nicht gebunden. 

(11) Die Beratungen der Schulkonferenz sind nicht 
öffentlich. Sie sind vertraulich, soweit es sich um Tat-
sachen handelt, die ihrer inhaltlichen Bedeutung 
nach der Vertraulichkeit bedürfen. Tatsachen, deren 
Bekanntgeben ein schutzwürdiges Interesse von 
Schülern, Eltern, Lehrern oder anderen Personen ver-
letzen könnten, bedürfen der vertraulichen Behand-
lung. Die Schulkonferenz kann darüber hinaus die 
Vertraulichkeit einzelner Beratungsgegenstände fest-
 stellen. Für die Verletzung der Verschwiegenheits-
pflicht der Lehrer gelten die beamten- und tarif-
rechtlichen Vorschriften. Verletzt ein sonstiger Ver-
treter die Vertraulichkeit, so kann er durch Beschluss 
der Schulkonferenz mit zwei Dritteln der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder zeitweilig oder ganz von 
der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. An 
seine Stelle tritt der Stellvertreter. 

(12) Die Schulkonferenz tritt mindestens einmal im 
Schulhalbjahr zusammen. Eine Sitzung ist einzube-
rufen, wenn dies mindestens ein Drittel ihrer Mit-
glieder oder die Elterngruppe unter Angabe der Ver-
handlungsgegenstände beantragt. 

(13) Das Kultusministerium kann, soweit erforder-
lich, durch Rechtsverordnung  

1.  bei Heimschulen und Sonderschulen die Schul-
konferenz den besonderen Verhältnissen die-
ser Schulen anpassen,

2.  nähere Vorschriften erlassen über die Wahl der 
Mitglieder der Schulkonferenz und ihrer Stell-
vertreter, die Dauer der Amtszeit der gewähl-
ten Mitglieder und die Geschäftsordnung der 
Schulkonferenz.

Schulaufsichtsbehörde einzuholen. Bis zu dieser Ent-
scheidung darf der Beschluss nicht ausgeführt wer-
den.

(8) Verweigert die Schulkonferenz in den in Abs. 5 
genannten Angelegenheiten ihr Einverständnis und 
hält die zuständige Lehrerkonferenz nach noch-
maliger Beratung an ihrem Beschluss fest, hat der 
Schulleiter die Entscheidung der Schulaufsichts be -
hörde einzuholen.

(9) Der Schulkonferenz gehören bei Schulen mit 
mindestens 14 Lehrerstellen an: 

1. der Schulleiter als Vorsitzender,
2.  der Elternbeiratsvorsitzende als stellvertreten-

der Vorsitzender,
3. sechs Vertreter der Lehrer,
4. bei Schulen, für die
 a)  kein Schülerrat vorgesehen ist, fünf Ver-

treter der Eltern,
 b)  kein Elternbeirat vorgesehen ist, der  

Schülersprecher und fünf weitere Vertreter 
der Schüler,

 c)  Elternbeirat und Schülerrat vorgesehen 
sind, zwei Vertreter der Eltern sowie der 
Schülersprecher und zwei weitere Vertreter 
der Schüler; die Schüler müssen mindes- 
tens der siebten Klasse angehören,

5.  an Schulen mit Berufsschule oder entspre-
chender Sonderschule drei weitere Vertreter 
aus dem Kreis der für die Berufserziehung der 
Schüler Mitverantwortlichen sowie drei wei-
tere Vertreter der Lehrer,

6.  ein Verbindungslehrer mit beratender Stimme 
bei allgemeinen Angelegenheiten der Schüler-
mitverantwortung.

Für Schulen mit weniger als 14 Lehrerstellen regelt 
das Ministerium für Kultus und Sport durch Rechts-
verordnung die Zahl der Vertreter der einzelnen 
Gruppen in der Schulkonferenz, wobei das Verhält-
nis der einzelnen Gruppen zueinander Satz 1 ent-
sprechen muss.

(10) Die Gesamtlehrerkonferenz, der Elternbeirat, 
der Schülerrat und die Vertretung der für die Berufs-
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  Eltern

§ 1 Eltern

(1) Eltern im Sinne dieser Verordnung sind alle 
Erziehungsberechtigten, denen die Sorge für die 
 Person des Schülers zusteht, oder Personen, denen 
diese die Erziehung außerhalb der Schule anver- 
traut haben.

(2) Die Elternrechte bei volljährigen Schülern in 
Klassenpflegschaft, Elternvertretungen und Schul- 
konferenz gemäß §55 Abs. 3 SchG können von den 
Erziehungsberechtigten, denen die Sorge für die 
 Person des Schülers im Zeitpunkt des Eintritts der 
Volljährigkeit zustand, wahrgenommen werden. 

§2 Elternrechte

Die Rechte und Pflichten der einzelnen Eltern ge gen-
über ihren Kindern, gegenüber Schule und Schulver-
waltung werden durch diese Verordnung nicht be-   
rührt.

§ 3 Eltern-Lehrergespräch, Elternsprechtag

(1) Unbeschadet dienstlicher Regelungen stehen die 
Lehrer den Eltern in Sprechstunden zur gegensei-
tigen persönlichen Aussprache und Beratung zur 
Verfügung.

(2) Darüber hinaus können die Schulen Eltern-
sprechtage durchführen, an denen die Lehrer in der 
unterrichtsfreien Zeit während eines bestimmten 
Zeitraums in der Schule für Gespräche mit den 
Eltern anwesend sind. Auf Antrag des Elternbeirats 
kann die Schule nach Beschluss der Gesamtlehrer-
konferenz den Elternsprechtag einmal im Schuljahr 
auf einen unterrichtsfreien Samstag legen.

Elternvertretungen und Pflegschaften 
an öffentlichen Schulen (Elternbeiratsverordnung)

Auszug aus der Verordnung vom 16. Juli 1985 
mit Änderungen vom 16. Juli 2020 (26. Juli 2021)

§ 4 Rechtsstellung der Elternvertreter

Die Elternvertreter sind bei der Ausübung ihrer 
Rechte im schulischen Bereich frei von Weisungen 
durch Schule, Schulaufsichtsbehörde und sonstigen 
Behörden. Andererseits sind auch sie nicht berech-
tigt, diesen Weisungen zu erteilen oder Untersu-
chungen gegen sie wegen ihres dienstlichen Verhal-
tens zu führen; unberührt hiervon bleibt das Infor-
mations- und Beschwerderecht der Eltern.

  Klassenpflegschaft

§ 5 Aufgaben

Aufgaben und Rechte der Klassenpflegschaften er- 
geben sich aus § 56 SchG. 

§ 6 Mitglieder und Teilnahmeberechtigte

(1) Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern 
der Schüler der Klasse sowie alle Lehrer, die in der 
Klasse regelmäßig unterrichten.

(2) Der Schulleiter und der Vorsitzende des Eltern-
beirats sind berechtigt, an den Sitzungen der Klassen-
pflegschaft teilzunehmen; sie sind hierzu einzuladen.

§ 7 Stimmrecht

Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied der 
Klassenpflegschaft mit einer Stimme. Das gilt auch 
für Mitglieder, denen die Sorge für mehrere Schüler 
der Klasse zusteht; Mutter und Vater haben je eine 
Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts und die 
Beschlussfassung im Wege der schriftlichen Umfrage 
sind nicht zulässig. 
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§ 8 Sitzungen

(1) Der Vorsitzende der Klassenpflegschaft lädt zu 
den Sitzungen der Klassenpflegschaft ein, bereitet 
sie vor und leitet sie. Er bestimmt im Benehmen mit 
dem Klassenlehrer Zeitpunkt, Tagungsort und Ta -
gungs ordnung der Sitzung sowie die Tagesord-
nungspunkte, zu denen gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 
SchG der Klassensprecher und sein Stellvertreter 
einzuladen sind; das gleiche gilt für die Einladung 
aller Schüler einer Klasse und weiterer Personen. Die 
Einladungsfrist soll mindestens eine Woche betra-
gen. Für die Einladung zur Sitzung kann sich der 
Vorsitzende der Hilfe der Schule bedienen. 

(2) Zu einer Sitzung ist einzuladen, wenn es der 
Förderung der Erziehungsarbeit in der Klasse dien-
lich erscheint, mindestens jedoch einmal im Schul-
halbjahr. Außerdem hat der Vorsitzende binnen zwei 
Wochen zu einer Sitzung einzuladen, wenn ein Vier-
tel der Eltern, der Klassenlehrer, der Schulleiter oder 
der Elternbeiratsvorsitzende darum nachsuchen (§56 
Abs. 5 Satz 2 SchG).

(3) Die Sitzungen der Klassenpflegschaft sind nicht 
öffentlich.

(4) Die Klassenlehrer sind zur Teilnahme an den Sitzun-
gen verpflichtet, die Fachlehrer, soweit ihre Teilnahme 
entsprechend der Tagungsordnung erforderlich ist.

(5) Das Recht der Eltern einer Klasse, außerhalb der 
Klassenpflegschaft zusammenzukommen, bleibt un -
berührt. 

§ 9 Geschäftsordnung

Die Schulkonferenz kann für die Klassenpflegschaf-
ten eine Geschäftsordnung erlassen, die insbeson-
dere das Nähere regelt über:

1.  Die Form und die Frist für die Einladungen; 
dabei kann bestimmt werden, dass die Einla-
dung der Eltern über die Schüler erfolgen kann;

2.  das Verfahren bei Abstimmungen, insbeson-
dere darüber, ob geheim abzustimmen ist;

3. die Wahl des Schriftführers.

  Sonstige Pflegschaften

§ 11 Jahrgangsstufenpflegschaft

Für die Jahrgangsstufen des Gymnasiums wird 
jeweils eine Jahrgangsstufenpflegschaft gebildet. 

Für sie gelten die §§ 5 bis 9 mit folgender Maß- 
gabe:

1.  An die Stelle der Eltern der Schüler der Klasse, 
der Lehrer der Klasse und des Klassenspre-
chers treten jeweils die Eltern der Schüler der 
Jahrgangsstufe, alle Lehrer, die regelmäßig in 
der Jahrgangsstufe unterrichten, die Vertreter 
der Schüler der Jahrgangsstufe im Schülerrat 
sowie deren Stellvertreter.

2.  An die Stelle des Vorsitzenden der Klassen-
pflegschaft tritt der Vorsitzende der Jahr- 
gangs stu fenpflegschaft. Er wird von den 
Elternvertretern der Jahrgangsstufe (§ 22) aus 
ihrer Mitte ge-   wählt. Für die Wahl und die 
Amtszeit gelten die §§ 14 bis 20 entspre-
chend.

3.  An die Stelle des Klassenlehrers tritt ein Lehrer 
der Jahrgangsstufe. Er wird von der Jahr gangs-
stufen konferenz aus ihrer Mitte entsprechend 
der Konferenzordnung gewählt.

§ 12 Kurspflegschaft

Die Jahrgangsstufenpflegschaft kann für die Lei s-
tungs kurse Kurspflegschaften bilden. Für diese gel-
ten die §§ 5 bis 9 mit folgender Maßgabe:

1.  An die Stelle der Eltern der Schüler der Klasse, 
der Lehrer der Klasse und des Klassensprechers 
treten jeweils die Eltern der Schüler des Kurses, 
alle Lehrer, die regelmäßig im Kurs unterrichten, 
und der Kurssprecher sowie sein Stellvertreter.

2.  Die Eltern der Kurspflegschaft wählen aus ihrer 
Mitte den Vorsitzenden der Kurspflegschaft. 
Für die Wahl und die Amtszeit gelten die §§ 14 
bis 20 entsprechend. Stellvertreter ist der Kurs-
lehrer; bei mehreren Kurslehrern wird er vom 
Schulleiter bestimmt.

  Klassenelternvertreter

§ 14 Wahl und Wählbarkeit

(1) Die Eltern der Schüler der Klasse wählen den 
Klassenelternvertreter und seinen Stellvertreter (§ 
57 Abs. 3 Satz 1 SchG). Die Wahl erfolgt in dem 
Schuljahr, das auf den Ablauf der Amtszeit des bis-
herigen Elternvertreters folgt, spätestens aber inner-
halb von sechs Wochen nach Beginn des Unter-
richts. Für Stimmabgabe gilt § 7 entsprechend.

Elternbeiratsverordnung
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(3) Der Klassenelternvertreter kann vor Ablauf der 
Amtszeit sein Amt durch Erklärung gegenüber den 
Wahlberechtigten oder dem stellvertretenden Klas-
senelternvertreter niederlegen. Für den Rest der 
laufenden Amtszeit wählt die Mehrheit der Wahl- 
berechtigten einen Nachfolger; das Amt des Klas-
senelternvertreters erlischt in diesem Fall mit der 
Annahme der Wahl durch den Nachfolger. Für die 
Wahl des Nachfolgers findet Absatz 2 Satz 3 ent-
sprechende Anwendung.

 

§ 17 Wahlverfahren

(1) Der Geschäftsführende Amtsinhaber lädt die 
Wahlberechtigten zur Neuwahl ein und bereitet die 
Wahl vor. Ist kein geschäftsführender Amtsinhaber 
vorhanden oder ist er verhindert, so sorgt dafür ein 
Stellvertreter.

(2) In neu gebildeten Klassen lädt der Vorsitzende 
des Elternbeirats oder ein von ihm bestimmter Klas-
senelternvertreter zur ersten Wahl ein und bereitet 
sie vor; für geschäftsführende Amtsinhaber gilt dies 
entsprechend. Nimmt der Vorsitzende des Elternbei-
rats diese Aufgabe nicht wahr, übernimmt sie der 
Klassenlehrer oder ein vom Schulleiter bestimmter 
Lehrer.

(3) Die Einladungsfrist beträgt eine Woche.

(4) Die Wahlordnung kann Abweichungen von den 
Absätzen 1 und 2 bestimmen; sie hat für den Fall, 
dass kein Stellvertreter vorhanden oder dass auch 
dieser verhindert ist, Vorsorge zu treffen. 

§ 18 Abstimmungsgrundsätze

(1) Die Wahl findet auf Antrag geheim statt. Wird 
ein Antrag nicht gestellt, wird durch Handzeichen 
abgestimmt.

(2) Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht 
zu lässig.

(3) Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen 
erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los; 
die Wahlordnung kann etwas anderes bestimmen.

§ 19 Wahlanfechtung

(1) Über Einsprüche gegen die Wahl entscheidet 
der Elternbeirat, soweit die Wahlordnung nichts an- 
deres bestimmt.

(2) Wählbar sind die Eltern jedes Schülers der 
Klasse, ausgenommen:

1.  Der Schulleiter, der Stellvertretende Schulleiter 
und die Lehrer der Schule sowie sonstige 
Perso nen, die an der Schule unterrichten;

2.  die Ehegatten oder Lebenspartner des Schullei-
ters, des Stellvertretenden Schulleiters und 
Lehrer, die die Klasse unterrichten;

3.  die in einer Schulaufsichtsbehörde des Landes 
tätigen Beamten des höheren Dienstes;

4.  die Ehegatten oder Lebenspartner der für die 
Fach- und Dienst aufsicht über die Schule 
zuständigen Beamten;

5.  die gesetzlichen Vertreter des Schulträgers, 
ihre allgemeinen Stellvertreter sowie die beim 
Schulträger für die Schulverwaltung zuständi-
gen leitenden Beamten.

(3) Niemand kann an derselben Schule zum Klassen-
elternvertreter oder Stellvertreter mehrerer Klassen 
gewählt werden.

§ 15 Amtszeit und Fortführung der Geschäfte

(1) Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl 
und dauert bis zum Ende des laufenden Schuljahres. 
Wiederwahl ist zulässig, solange die Wählbarkeit 
besteht.

(2) Die Amtszeit kann durch Wahlordnung für alle 
Elternvertreter der Schule verlängert werden, jedoch 
höchstens um zwei Schuljahre.

(3) Klassenelternvertreter, deren Amtszeit abgelau-
fen ist, versehen ihr Amt geschäftsführend bis zur 
Neuwahl der Klassenelternvertreter weiter. Das gilt 
auch dann, wenn sie nicht mehr wählbar sind.

§ 16 Vorzeitige Beendigung

(1) Das Amt des Klassenelternvertreters erlischt vor 
Ablauf der Amtszeit mit dem Verlust der Wählbar- 
keit für dieses Amt.

(2) Klassenelternvertreter und Stellvertreter können 
vor Ablauf der Amtszeit dadurch abberufen werden, 
dass die Mehrheit der Wahlberechtigten einen 
Nachfolger für den Rest der laufenden Amtszeit 
wählt. Die Wahl muss erfolgen, wenn ein Viertel der 
Wahlberechtigten schriftlich darum nachsucht. Für 
die Einladung gilt § 17 Abs. 1 Satz 2 mit der Maß-
gabe, dass der betroffene Amtsinhaber als verhin-
dert gilt, und § 17 Abs. 3.

Elternbeiratsverordnung
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§ 26 Wahl und Amtszeit des Vorsitzenden

(1) Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter (§ 57 Abs. 4 Satz 1 
SchG). Dabei sind nicht wählbar:

1.  Schulleiter, Stellvertretende Schulleiter und 
Lehrer einer öffentlichen Schule des Landes;

2.  Ehegatten oder Lebenspartner der Lehrer der 
Schule;

3.  Ehegatten oder Lebenspartner der in § 14 Abs. 
2 Nr. 5 genannten Vertreter des Schulträgers.

(2) Zum Vorsitzenden oder zum stellvertretenden 
Vor sitzenden des Elternbeirats kann nicht gewählt 
werden, wer bereits an einer anderen Schule des-
selben Schulträgers eines dieser Ämter innehat.
(3) Die Wahl des Vorsitzenden des Elternbeirats und 
seines Stellvertreters findet nach der Wahl der Mit-
glieder des Elternbeirats (§25), spätestens aber 
innerhalb von neun Wochen nach Beginn des Un- 
terrichts in dem Schuljahr statt, das auf den Ablauf 
der Amtszeit der bisherigen Amtsinhaber folgt.

(4) Die Wahl ist nach erfolgter Wahl der Mitglieder 
des Elternbeirats, spätestens nach Ablauf der Frist 
für diese Wahl (§ 14 Abs. 1 Satz 2), zulässig. Das gilt 
auch dann, wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
alle Mitglieder gewählt sind.

(5) Bei Einklassenschulen gilt der Klassenelternver-
treter als Vorsitzender und sein Stellvertreter als 
stell vertretender Vorsitzender des Elternbeirats.

(6) Für Amtszeit und Wahl des Vorsitzenden und 
seines Stellvertreters gelten die §§ 15 Abs. 1 und 3, 
16 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 3 und § 18, für die vor- 
zeitige Abberufung § 16 Abs. 2 und für die Wahl- 
anfech tung § 19 entsprechend. Sofern die Amtszeit 
der Mitglieder verlängert ist (§ 15 Abs. 2), kann auch 
die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellver-
treters durch Geschäftsordnung entsprechend ver-
längert werden.

§ 27 Sitzungen
(1) Der Vorsitzende des Elternbeirats lädt zu den 
Sitzungen des Elternbeirats ein, bereitet sie vor und 
leitet sie.

(2) Wird der Schulleiter zu einer Sitzung des Eltern-
beirats mit gleicher Frist wie die Eltern unter Mit-
teilung der Tagesordnung eingeladen, soll er, im  
Verhinderungsfall sein ständiger Vertreter, teilneh-
men.

(2) Die Wahl kann nicht deshalb angefochten wer-
den, weil sie später als sechs Wochen nach Beginn 
des Unterrichts (§ 14 Abs. 1 Satz 2) durchgeführt 
wurde.

§ 20 Wahlordnung

Der Elternbeirat kann durch Wahlordnung nähere 
Regelungen erlassen über:

1.  Die Verlängerung der Amtszeit der Klassen-
vertreter und ihrer Stellvertreter;

2.  die Form und die Frist für die Einladung, wo -
bei bestimmt werden kann, dass die Einla-
dung über die Schüler erfolgen kann;

3.  eine Neuwahl für den Fall, dass der Klassen-
elternvertreter und sein Stellvertreter vor 
Ablauf ihrer Amtszeit aus ihren Ämtern aus-
scheiden;

4.  das Wahlverfahren, insbesondere darüber, ob 
geheim abzustimmen und ob Briefwahl zu- 
lässig ist;

5. das Verfahren für Einsprüche gegen die Wahl.

  Sonstige Elternvertreter

§ 22 Elternvertreter für Jahrgangsstufen

Die Eltern der Jahrgangsstufen des Gymnasiums 
wählen jeweils in den Elternbeirat so viele Vertreter 
wie in der vorausgegangenen Klasse Klassen- 
elternvertreter und Stellvertreter. Für die Ver treter 
der Jahrgangsstufen gelten die §§ 14 bis 20 ent-
sprechend.

  Elternbeirat

§ 24 Aufgaben

Aufgaben und Rechte des Elternbeirats ergeben sich 
aus § 57 SchG.

§ 25 Mitglieder

Mitglieder des Elternbeirats sind gemäß § 57 Abs. 3 
Satz 2 SchG mit gleichen Rechten und Pflichten die 
Klassenelternvertreter und ihre Stellvertreter sowie 
die Elternvertreter und ihre Stellvertreter nach den 
§§ 21 bis 23.

Elternbeiratsverordnung
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4.  eine Neuwahl für den Fall, dass der Vorsit-
zende und sein Stellvertreter vor Ablauf der 
Amtszeit aus ihren Ämtern ausscheiden;

5.  das Verfahren bei Abstimmungen, insbeson-
dere darüber, ob geheim abzustimmen und ob 
eine Ab stimmung im Wege der schriftlichen 
Umfrage zulässig ist;

6.  die Voraussetzungen, unter denen der Vorsitzen-
 de verpflichtet ist, den Elternbeirat einzuberufen;

7. die Beschlussfähigkeit des Elternbeirats;
8.  das Verfahren über Einsprüche gegen die Wahl 

des Vorsitzenden und seines Stellvertreters;
9. a)  die Möglichkeit, zur Deckung notwendiger 

Unkosten, freiwillige Beiträge zu erheben,
b)  die Möglichkeit, eine Elternkasse zu führen 

und die für eine geordnete Kassenführung 
notwendigen Grundsätze zu erlassen.

(3) Der Elternbeirat kann weitere Personen ohne 
Stimmrecht zu Sitzungen zuziehen.

§ 28 Geschäftsordnung

Der Elternbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Diese regelt insbesondere das Nähere über:

1.  Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stell-
vertreters;

2.  das Verfahren bei der Wahl des Vorsitzenden, 
seines Stellvertreters und der Vertreter der 
Eltern und ihrer Stellvertreter in der Schulkon-
ferenz (§ 3 Abs. 1 Schulkonferenzordnung);

3.  die Form und die Frist für die Einladung, wobei 
bestimmt werden kann, dass die Einladung 
über die Schüler erfolgen kann;

Elternbeiratsverordnung
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Schulbesuchsverordnung
Verordnung des Kultusministeriums über die Pflicht zur Teilnahme 

am Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen.
Auszug aus der Verordnung vom 21. März 1982 

mit Änderungen ab 26. Juli 2021

Schule unter Angabe des Grundes und der vo - 
raussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüg-
lich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Ent schul di-
gungs  pflichtig sind für minderjährige Schüler die 
Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Er -
ziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist,  
volljährige Schüler für sich selbst. Die Entschul-
digungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der 
Verhinderung mündlich, fernmündlich, elektronisch 
oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle elektronischer 
oder fernmündlicher Verständigung der Schule ist 
die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nach-
zureichen.

(2) Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn, 
bei Teilzeitschulen von mehr als drei Unterrichtsta-
gen kann der Klassenlehrer vom Entschuldigungs-
pflichtigen die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
verlangen. Lassen sich bei auffällig häufigen Erkran-
kungen Zweifel an der Fähigkeit des Schülers, der 
Teilnahmepflicht gemäß § 1 nachzukommen, auf 
andere Weise nicht ausräumen, kann der Schulleiter 
vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses verlangen. In diesen Fällen 
und unter den gleichen Voraussetzungen bei langen 
Erkrankungen kann der Schulleiter auch die Vorlage 
eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen.

(3) Eine Schülerin, die wegen ihrer Schwangerschaft 
die Schule nicht besuchen kann oder will, ist wie 
eine Schülerin zu behandeln, die wegen Krankheit 
den Unterricht nicht besuchen kann. Für Schülerin-
nen der Berufsschule gilt dies nur insoweit, als sie 
wegen ihrer Schwangerschaft nicht mehr in ihrer 
Ausbildungs- oder Arbeitsstätte tätig sind.

(4) Beim Auftreten übertragbarer Krankheiten blei-
ben die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in der jeweils 
geltenden Fassung unberührt. 

§ 1 Teilnahmepflicht und Schulversäumnis

(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und 
die übrigen verbindlichen Veranstaltungen der 
Schule regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen 
und die Schulordnung einzuhalten. Bei minderjähri-
gen Schülern haben die Erziehungsberechtigten und 
diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines 
 Kindes anvertraut ist, bei berufsschulpflichtigen 
Schü lern außerdem die für die Berufserziehung der 
Schüler Mitverantwortlichen (Ausbildende, Dienst-
herren, Leiter von Betrieben) oder deren Bevoll-
mächtigte dafür zu sorgen, dass die Schüler diesen 
Verpflichtungen Folge leisten.

(2) Der Schüler ist auch bei freiwilligen Unterrichts-
veranstaltungen so lange zur Teilnahme verpflichtet, 
als er nicht ordnungsgemäß abgemeldet ist. Bei  
den freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen, die sich 
über einen längeren Zeitraum erstrecken, kann die 
Schule vor der Anmeldung des Schülers den Zeit-
punkt festlegen, vor dem eine Abmeldung nicht 
zulässig ist; eine Abmeldung zum Schuljahresende 
ist jedoch uneingeschränkt zulässig.

(3) Ein Schulversäumnis liegt vor, wenn ein Schüler 
seiner Teilnahmepflicht nicht nachkommt, ohne an 
der Teilnahme verhindert (§ 2), von der Teilnahme 
befreit (§ 3) oder beurlaubt (§ 4 und 5) zu sein.

(4) Für den Konfirmandenunterricht halten die Schu-
len in der Klassenstufe 8 den ganzen Mittwochnach-
mittag unterrichtsfrei; nach örtlicher Absprache kann 
dieser Nachmittag zusätzlich in Klasse 7 freige hal-
ten werden.

§ 2 Verhinderung der Teilnahme

(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. 
Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der 
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(2) Als Beurlaubungsgründe werden anerkannt:

1.  Kirchliche Veranstaltungen nach Nr. I der An -
lage. Die Bestimmung des § 4 Abs. 3 des 
Geset zes über die Sonntage und Feiertage in 
der Fassung vom 28. November 1970 (Ges. BI. 
1971 S. 1), nach der Schüler an den kirchlichen 
Feier tagen ihres Bekenntnisses das Recht 
haben, zum Be such des Gottesdienstes dem 
Unterricht fernzubleiben, bleibt un berührt.

2.  Gedenktage oder Veranstaltungen von Reli-
gions- oder Weltanschauungsgemeinschaften 
nach Nr. II–VI der Anlage. Dem Antrag muss, 
soweit die Zugehörigkeit zu der Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft nicht auf an- 
dere Weise nachgewiesen ist, eine schriftliche 
Bestätigung beigefügt sein.

(3) Als Beurlaubungsgründe können außerdem ins-
besondere anerkannt werden: 

1.  Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom 
Staatlichen Gesundheitsamt oder vom Ver-
trauens arzt einer Krankenkasse veranlasst 
oder befürwortet worden sind;

2.  Teilnahme am internationalen Schüleraustausch 
sowie an Sprachkursen im Ausland;

3.  Teilnahme an den von der Landeszentrale für 
politische Bildung durchgeführten zweitägigen 
Politischen Tagen für die Klassen 10 bis 13;

4.  Teilnahme an wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Wettbewerben;

5.  die aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämp-
fen und an Lehrgängen überregionaler oder 
regionaler Trainingszentren sowie an über- 
regionalen Veranstaltungen von Musik- und 
Gesangvereinen, anerkannten Jugendverbän-
den und so  zialen Diensten, soweit die Teil-
nahme vom jeweiligen Verband befürwortet 
wird;

6.  die Ausübung eines Ehrenamts bei Veran-
staltungen von Sport-, Musik- und Gesang- 
vereinen, anerkannten Jugendverbänden und 
sozialen Diensten, sofern dies vom jeweiligen 
Verband befürwortet wird;

7.  Teilnahme an Veranstaltungen der Arbeits-
kreise der Schüler (§ 69 Abs. 4 SchG), soweit 
es sich um Schulveranstaltungen handelt (§18 
SMV-Verordnung) sowie an Sitzungen des Lan-
desschulbeirats (§ 70 SchG) und des Landes-
schülerbeirats (§ 69 Abs. 1 bis 3 SchG);

§ 3 Befreiung vom Unterricht  
in einzelnen Fächern oder von sonstigen 
einzelnen Schulveranstaltungen

(1) Schüler werden vom Sportunterricht teilweise 
oder ganz befreit, wenn es ihr Gesundheitszustand 
erfordert. Von der Teilnahme am Unterricht in einzel-
nen anderen Fächern oder von sonstigen verbind-
lichen Schulveranstaltungen können Schüler nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen vorüberge-
hend oder dauernd ganz oder teilweise befreit wer-
den; für Berufsschulpflichtige gilt dies nur dann, 
wenn der Gesundheitszustand die Teilnahme nicht 
zulässt.

(2) Befreiung wird nur auf rechtzeitigen Antrag 
gewährt. Für minderjährige Schüler können Anträge 
schriftlich von den Erziehungsberechtigten, für voll-
jährige Schüler von diesen selbst gestellt werden. In 
dringenden Fällen können auch minderjährige Schü-
ler mündliche Anträge auf Befreiung stellen. Eines 
schriftlichen Antrages bedarf es ferner nicht, wenn 
eine Erkrankung oder körperliche Beeinträchtigung 
des Schülers die Teilnahme am Unterricht oder den 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen offen-
sichtlich nicht zulässt.

(3) Der Antrag auf Befreiung ist zu begründen. Wer-
den gesundheitliche Gründe geltend gemacht, ist für 
eine Befreiung bis zu sechs Monaten ein ärztliches 
Zeugnis vorzulegen. Bei längeren oder auffällig häu-
figen Erkrankungen gilt § 2 Satz 3 entsprechend. Im 
Fall des Abs. 2 Satz 4 ist ein ärztliches Zeugnis nicht 
vorzulegen. Die Befreiung wird jeweils längstens für 
die Dauer eines Schuljahres ausgesprochen und 
kann mit Auflagen verbunden werden.

(4) Über die Befreiung von einer Unterrichtsstunde 
sowie in den Fällen des Abs. 2 Satz 4 entscheidet 
der Fachlehrer, von einer sonstigen verbindlichen 
Schulveranstaltung der Klassenlehrer. In den übrigen 
Fällen entscheidet über Befreiungen der Schulleiter.

§ 4 Beurlaubung

(1) Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist 
lediglich in besonders begründeten Ausnahmefällen 
und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag mög-
lich. Der Antrag ist vom Erziehungsberechtigten, bei 
volljährigen Schülern von diesen selbst zu stellen.

Schulbesuchsverordnung
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ge  macht werden, dass der versäumte Unterricht 
ganz oder teilweise nachgeholt wird.

(5) Zuständig für die Entscheidung über Beurlau- 
bung ist in den Fällen des Absatzes 2 sowie bis  
zu zwei unmittelbar aufeinander folgenden Unter-
richtstagen in den Fällen des Absatzes 3 der Klas-
senlehrer, in den übrigen Fällen der Schulleiter.

Anlage zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2

Für folgende kirchliche Veranstaltungen werden die 
Schüler beurlaubt:

1.  Konfirmanden am Montag nach Ihrer Konfir-
mation;

2.  Erstkommunikanten am Montag nach der Erst-
kom munion;

3.  Firmlinge am Tag ihrer Firmung; wenn die  
Firmung an einem schulfreien Tag stattfindet, 
am un mittelbar danach folgenden Schultag;

4.  Schüler der Klasse 9 der Hauptschulen, der 
Klasse 10 der Realschulen und Gymnasien, der 
Jahrgangsstufe 13 der Gymnasien, für zwei 
Tage der Besinnung und Orientierung.

8.  die Vollendung des 18. Lebensjahres während 
des 1. Schulhalbjahres bei Berufsschulpflichti-
gen, die nicht in einem Berufsausbildungsver-
hältnis stehen oder eine Stufenausbildung fort-
setzen für eine Beurlaubung für das zweite 
Schulhalbjahr (§ 78 Abs.1 Satz 2 in Verbindung 
mit Abs.2 Satz 1 SchG);

9.  wichtiger persönlicher Grund; als wichtiger 
persönlicher Grund gelten insbesondere Ehe-
schließungen der Geschwister, Hochzeitsjubi-
läen der Erziehungsberechtigten, Todesfall in 
der Familie, Wohnungswechsel, schwere Er- 
krankung von zur Hausgemeinschaft gehö-
renden Fami lien mit gliedern, sofern der Arzt 
bescheinigt, dass die Anwesenheit des Schü-
lers zur vorläufigen Sicherung der Pflege er- 
forderlich ist.

(4) Für das Fernbleiben der Schüler vom Unterricht 
aufgrund einer Beurlaubung tragen die Erziehungs-
berechtigten, volljährige Schüler für sich selbst die 
Verantwortung. Die Schulen beraten erforderlichen-
falls die Erziehungsberechtigten und den Schüler 
über die Auswirkungen der beantragten Beur-
laubung. Die Beurlaubung kann davon abhängig 

Schulbesuchsverordnung
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Erwerb des Latinums, des Großen Latinums
Auszug aus der Verwaltungsvorschrift vom 13. August 2001 

mit Änderungen vom 07. September 2019

Prüfung (mündliches Prüfungsfach im Rahmen der 
Abiturprüfung oder Ergänzungsprüfung).

1.5 Latein als Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsgemeinschaft in Latein im Umfang von min-
destens neun Jahreswochenstunden und eine Er -
gänzungsprüfung.

2. Großes Latinum
2.1 Latein als vierstündiger Kurs im Pflichtbereich 
der Jahrgangsstufen
Abiturprüfung in Latein oder Besuch der vier Kurse 
in den beiden Jahrgangsstufen mit einem Durch-
schnittswert von mindestens fünf Punkten.

2.2 Schüler der Jahrgänge, die vor dem Schuljahr 
2004/2005 in die Klasse 5 eingetreten sind, 
erwerben das Große Latinum auch unter den fol-
genden Voraussetzungen:

2.2.1 Latein als erste Fremdsprache
Pflichtunterricht in Latein im achtjährigen Bildungs-
gang von Klasse 5 bis 10 oder im neunjährigen  
Bildungsgang von Klasse 5 bis 11 sowie mindestens 
die Note „ausreichend“ im Zeugnis für das zweite 
Schulhalbjahr der Klasse 10 bzw. 11 oder eine Er -
gänzungsprüfung.

2.2.2 Latein als zweite Fremdsprache
Pflichtunterricht in Latein im achtjährigen Bildungs-
gang von Klasse 6 bis 10 oder im neunjährigen  
Bildungsgang von Klasse 7 bis 11 und eine Ergän-
zungsprüfung.

Bei Vorliegen der nachfolgend aufgeführten Voraus-
setzungen wird die jeweils angegebene Qualifika-
tion erworben:

1. Latinum

1.1 Latein ab Klasse 5

Pflichtunterricht in Latein im achtjährigen Bildungs-
gang oder im neunjährigen Bildungsgang von 
Klasse 5 bis 10 sowie im Zeugnis für das zweite 
Schulhalbjahr in der Klasse 10 mindestens die Note 
„ausreichend“. Abweichend hiervon erwerben im 
achtjährigen Bildungsgang Schüler der Jahrgänge, 
die vor dem Schuljahr 2004/2005 in die Klasse 5 
eingetreten sind, das Latinum durch Pflichtunterricht 
in Latein von Klasse 5 bis 9 und die Note „aus-
reichend“ im Zeugnis für das zweite Schulhalbjahr 
der Klasse 9.

1.2 Latein ab Klasse 6 oder 7

Pflichtunterricht in Latein im achtjährigen Bildungs-
gang von Klasse 6 bis 10 oder im neunjährigen  
Bildungsgang von Klasse 7 bis 11 sowie im Zeugnis 
für das Schuljahr in der Klasse 10 bzw. Klasse 11 
mindestens die Note „ausreichend“.

1.3 Latein als dritte Fremdsprache  
ab Klasse 8 oder 9

Pflichtunterricht in Latein im achtjährigen Bildungs-
gang von Klasse 8 bis 10 oder im neunjährigen  
Bildungsgang von Klasse 9 bis 11 und eine Ergän-
zungsprüfung.

1.4 Latein als spät beginnende Fremdsprache

Mindestens dreistündige Arbeitsgemeinschaft in La -
tein im achtjährigen Bildungsgang spätestens in 
Klasse 10 oder im neunjährigen Bildungsgang spä-
testens in Klasse 11 in Verbindung mit vier Kursen in 
den Jahrgangsstufen (im Wahlbereich) und einer 
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3. Teilnahmepflicht

Zur Teilnahme am Ethikunterricht sind Schülerinnen 
und Schüler verpflichtet,

a)  die keiner Religionsgemeinschaft angehören,
b)  für die Religionsunterricht aus ordentliches 

Unterrichtsfach nicht eingerichtet ist,
c)  die sich vom Religionsunterricht abgemeldet 

haben.

In den Fällen der Buchstaben a) und b) entfällt die 
Teilnahmepflicht, wenn die Schülerin oder der  
Schüler am Religionsunterricht als ordentlichem 
Unterrichtsfach einer Religionsgemeinschaft mit 
deren Zustimmung teilnimmt. Ferner besteht für 
Schülerinnen und Schüler keine Teilnahmepflicht, 
wenn der Religionsunterricht ihres Bekenntnisses 
an der Schule eingerichtet ist, jedoch für die ent-
sprechende Klassenstufe ausnahmsweise nicht 
erteilt wird.

4. Austritt aus dem Ethikunterricht

Der Austritt aus dem Ethikunterricht ist nur zu 
Beginn eines Schulhalbjahres und nur, wenn an- 
schließend Religionsunterricht als ordentliches Un -
terrichtsfach besucht wird, zulässig.

5. Leistungserhebung  
und Leistungsbeurteilung

Das Fach Ethik ist ordentliches Unterrichtsfach. Es 
gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Leis-
tungserhebung und Leistungsbeurteilung. Das Fach 
Ethik ist ein für die Versetzung maßgebendes Fach 
im Sinne der Versetzungsordnungen. Dies gilt auch 
dann, wenn der Ethikunterricht erst zu Beginn des 
zweiten Schulhalbjahres besucht wird.

Für den Ethikunterricht in den Jahrgangsstufen gel-
ten die Bestimmungen der Verordnungen über die 
Jahrgangsstufen sowie die Abiturprüfung der allge-
mein bildenden und der beruflichen Gymnasien.

1. Einrichtung

Nach § 100a SchG ist für Schülerinnen und Schüler, 
die nicht am Religionsunterricht als ordentlichem 
Unterrichtsfach teilnehmen, das Fach Ethik als 
or dentliches Unterrichtsfach einzurichten. Das Fach 
Ethik ist bisher eingerichtet an den

a)  Klassen 8 bis 10 der Haupt- und Realschulen 
sowie der Sonderschulen mit entsprechenden 
Bildungsgängen,

b)  Klassen 8 bis 11 und den Jahrgangsstufen im 
neunjährigen Bildungsgang Gymnasien, an den 
Sonderschulen mit entsprechendem Bildungs-
gang und an den beruflichen Gymnasien,

c)  Klassen 7 bis 10 und den Jahrgangsstufen im 
achtjährigen Bildungsgang Gymnasien.

2. Gruppenbildung

Die Gruppenbildung im Fach Ethik erfolgt nach 
Maßgabe der Verwaltungsvorschrift über die Unter-
richtsorganisation (Organisationserlass). Dabei kön-
nen auch bei den Gymnasien über Parallelklassen 
und Klassen oder Jahrgangsstufen hinweg Gruppen 
gebildet werden. Gegebenenfalls können Gruppen 
auch zwischen benachbarten Schulen der gleichen 
Schulart gebildet werden.

Falls im Verlauf des ersten Schulhalbjahres die er- 
forderliche Schülerzahl erreicht wird, ist das Fach 
Ethik zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres einzu-
richten.

Falls im Verlauf des Schuljahres die erforderliche 
Schülerzahl unterschritten wird, ist der Unterricht bis 
zum Ende des Schuljahres fortzusetzen.

Ethikunterricht
an Realschulen und Gymnasien

Auszug aus der Verwaltungsvorschrift vom 21. November 2001,
gültig ab 01. August 2019
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die Befugnisse der Eltern in der Klassenpflegschaft 
gemäß § 56 Abs. 1 und 2 wahrnehmen.

 
§ 65 Klassensprecher

(1) Von Klasse 5 an wählen die Schüler jeder Klasse 
aus ihrer Mitte zu Beginn des Schuljahres einen 
Klassensprecher und seinen Stellvertreter.

(2) Der Klassensprecher vertritt die Interessen der 
Schüler der Klasse und unterrichtet die Klassen-
schülerversammlung über alle Angelegenheiten, die 
für sie von allgemeiner Bedeutung sind. 

§ 66 Schülerrat

(1) Dem Schülerrat gehören an: 

1. Der Schülersprecher und seine Stellvertreter
2.  an Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und 

Kollegs die Klassensprecher und ihre Stellver-
treter,

3. an beruflichen Schulen die Klassensprecher.

(2) Der Schülerrat ist für alle Fragen der Schülermit-
verantwortung zuständig, welche die Schule in ihrer 
Gesamtheit angehen. Der Schulleiter unterrichtet den 
Schülerrat über Angelegenheiten, die für die Schüler-
mitverantwortung von allgemeiner Bedeutung sind.

(3) Der Schülerrat erlässt Regelungen, in denen 
insbesondere das Nähere über die Arbeitsweise 
der Schülermitverantwortung an der Schule und 
das Verfahren für die Wahl ihrer Schülervertreter 
fest gelegt werden (SMV-Satzung). 

§ 67 Schülersprecher

(1) Die Klassensprecher und ihre Stellvertreter  
wählen aus ihrer Mitte den Schülersprecher und 
einen oder mehrere Stellvertreter. 

(2) Der Schülersprecher ist Vorsitzender des Schü -
ler rats. Er vertritt die Interessen der Schüler der 
Schule.

§ 62 Aufgaben

(1) Die Schülermitverantwortung dient der Pflege 
der Beteiligung der Schüler an der Gestaltung des 
Schullebens, des Gemeinschaftslebens an der Schule, 
der Erziehung der Schüler zu Selbstständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein.

(2) Der Wirkungsbereich der Schülermitverantwor-
tung ergibt sich aus der Aufgabe der Schule. Die 
Schüler haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, 
ihre Interessen zu vertreten und durch selbstge-
wählte oder übertragene Aufgaben eigene Verant-
wortung zu übernehmen.

(3) Die Schülermitverantwortung ist von allen am 
Schulleben Beteiligten und den Schulaufsichtsbe- 
hörden zu unterstützen. 

§ 63 Klassenschülerversammlung, 
Schülervertreter

(1) Die Schüler wirken in der Schule mit durch

1. die Klassenschülerversammlung;
2. die Schülervertreter. 

Schülervertreter sind die Klassensprecher, der Schüler-
rat und der Schülersprecher.

(2) An allen Schulen wählen die Schüler ab Klasse 5 
nach den Grundsätzen, die für demokratische Wah-
len gelten, ihre Schülervertreter.

(3) Klassenschülerversammlung und Schülervertre-
ter haben kein politisches Mandat. 

§ 64 Klassenschülerversammlung

(1) Die Klassenschülerversammlung hat die Auf-
gabe, in allen Fragen der Schülermitverantwortung, 
die sich bei der Arbeit der Klasse ergeben, zu bera-
ten und zu beschließen. Sie fördert die Zusammen-
arbeit mit den Lehrern der Klasse.

(2) An Klassen, für die keine Klassenpflegschaft 
gebildet wird, kann die Klassenschülerversammlung 

Schülermitverantwortung
Auszug aus dem Schulgesetz vom 1. August 1983 mit Änderungen bis 23. Februar 2016
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Schülermitverantwortung

(3) Der Schülersprecher, der Schulleiter und der Ver-
bindungslehrer (§ 68) sollen in regelmäßigen Ab -
ständen zusammentreffen, um die Angelegenheiten 
der Schülermitverantwortung zu besprechen und um 
sich gegenseitig zu informieren. 

§ 68 Verbindungslehrer

(1) Der Schülerrat wählt einen oder mehrere, höchs -
tens jedoch drei Verbindungslehrer mit deren Einver-
ständnis.

(2) Die Verbindungslehrer beraten die Schülermit-
verantwortung, unterstützen sie bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben und fördern ihre Verbindung zu  
den Lehrern, dem Schulleiter und den Eltern. Sie 
können an allen Veranstaltungen der Schülermitver-
antwortung, insbesondere auch an den Sitzungen 
der Schüler vertreter beratend teilnehmen. 

§ 69 Landesschülerbeirat, Arbeitskreise der 
Schüler

(1) Der aus gewählten Vertretern der Schüler beste-
hende Landesschülerbeirat vertritt in allgemeinen 
Fragen des Erziehungs- und Unterrichtswesens die 
Anliegen der Schüler gegenüber dem Kultusministe-
rium.

(2) Der Landesschülerbeirat kann dem Kultusmini-
sterium Vorschläge und Anregungen unterbreiten. 
Das Kultusministerium unterrichtet den Landesschü-
lerbeirat über die wichtigen allgemeinen Angele-
genheiten und erteilt ihm die notwendigen Aus-
künfte. Auch soll das Kultusministerium dem Lan-
desschülerbeirat allgemeine, die Gestaltung und 
Ordnung des Schulwesens betreffende Regelungen 
vor ihrem Inkrafttreten zuleiten.

(3) Der Landesschülerbeirat wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und dessen Vertreter.

(4) Im Rahmen der Schülermitverantwortung 
können sich Schüler mehrerer Schulen zu Arbeits-
kreisen zusammenschließen, um Erfahrungen aus-
zutauschen und gemeinsame Veranstaltungen 
durchzuführen. Über die Beteiligung an einem sol-
chen Arbeitskreis entscheidet der Schülerrat der ein-
zelnen Schule. An den Sitzungen kann ein Verbin-
dungslehrer der beteiligten Schulen mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

§ 70 Ausführungsvorschriften,
Sonderregelungen

(1) Das Kultusministerum kann, soweit erforderlich 
durch Rechtsverordnung, nähere Vorschriften er -
lassen über Einrichtung und Aufgaben der Schüler-
mitverantwortung, insbesondere über: 

1.  Aufgaben der Klassenschülerversammlung und 
der Schülervertreter sowie Wahl der Schüler-
   ver tre ter; dabei können den Verhältnissen der 
Berufsschulklassen entsprechende besondere 
Vor schriften über Tagessprecher, welche die 
Klassensprecher aus ihrer Mitte wählen sowie 
die Auf gaben dieser Schülervertreter erlassen 
werden;

2. Erlass und Inhalt der SMV-Satzung;
3.  Aufgaben, Wahl und Amtszeit der Verbin-

dungs lehrer;
5.  Aufgaben, Zusammensetzung und Geschäfts-

ordnung der Arbeitskreise der Schüler gemäß 
§ 69;

6.  die Schülermitverantwortung in Bezug auf die 
organisatorischen Einheiten, die an die Stelle 
der Klassen treten, soweit diese nicht mehr im 
Verband geführt werden, und Bestimmungen 
über die Zahl und die Wahl der Schülervertreter 
in diesen Klassenstufen.
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Im Rahmen von Nachsitzen können auch Maßnah-
men zur Schadenswiedergutmachung und aus dem 
Fehlverhalten begründete Tätigkeiten angeordnet 
werden.

Nachsitzen gemäß Nummer 2 Buchst. a) oder die 
Überweisung in eine Parallelklasse kann mit der 
Androhung des zeitweiligen Ausschlusses vom 
Unterricht verbunden werden; der zeitweilige Aus-
schluss vom Unterricht kann mit der Androhung  
des Ausschlusses aus der Schule verbunden werden. 
Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und 
Anfechtungsklage entfällt. Die körperliche Züchti-
gung ist ausgeschlossen.

(4) Vor dem Ausschluss aus der Schule wird auf 
Wunsch des Schülers, bei Minderjährigkeit auf 
Wunsch der Erziehungsberechtigten, die Schulkon-
ferenz angehört. Nach dem Ausschluss kann die neu 
aufnehmende Schule die Aufnahme von einer Ver-
einbarung über Verhaltensänderungen des Schülers 
abhängig machen und eine Probezeit von bis zu 
sechs Monaten festsetzen, über deren Bestehen der 
Schulleiter entscheidet.

(5) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann den Aus-
schluss aus der Schule auf alle Schulen des Schul-
orts, des Landkreises oder ihres Bezirks, die oberste 
Schulaufsichtsbehörde auf alle Schulen des Landes 
mit Ausnahme der nach § 82 für den Schüler geeig-
nete Sonderschule ausdehnen. Die Ausdehnung des 
Ausschlusses wird dem Jugendamt mitgeteilt.

(6) Ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht, seine 
Androhung oder eine Androhung des Ausschlusses 
aus der Schule sind nur zulässig, wenn ein Schüler 
durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten 
seine Pflichten verletzt und dadurch die Erfüllung der 
Aufgabe der Schule oder die Rechte anderer gefähr-
det. Ein Ausschluss aus der Schule ist zulässig, wenn 
es einem Mitschüler wegen Art und Schwere der 
Beeinträchtigungen und deren Folgen nicht zumut-
bar ist, mit dem Schüler weiter dieselbe Schule zu 

(1) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen dienen 
der Verwirklichung des Erziehungs- und Bildungs-
auftrags der Schule, der Erfüllung der Schulbesuchs-
pflicht, der Einhaltung der Schulordnung und dem 
Schutz von Personen und Sachen innerhalb der 
Schule.

(2) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen kommen 
nur in Betracht, soweit pädagogische Erziehungs-
maßnahmen nicht ausreichen; hierzu gehören auch 
Vereinbarungen über Verhaltensänderungen des 
Schülers mit diesem und seinen Erziehungsberech-
tigten. Bei allen Erziehungs- und Ordnungsmaß-
nahmen ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
zu beachten. Die Schule kann von Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen absehen, wenn der Schüler 
durch soziale Dienste Wiedergutmachung leistet.

(3) Folgende Erziehungs- und Ordnungsmaßnah- 
men können getroffen werden: 

1.  Durch den Klassenlehrer oder durch den un - 
ter richtenden Lehrer: Nachsitzen bis zu zwei 
Unterrichtsstunden;

2. durch den Schulleiter:
a) Nachsitzen bis zu vier Unterrichtsstunden,
b)  Überweisung in eine Parallelklasse des- 

selben Typs innerhalb der Schule, 
c)  Androhung des zeitweiligen Ausschlusses 

vom Unterricht, 
d)  Ausschluss vom Unterricht bis zu fünf 

Unterrichtstagen, bei beruflichen Schulen 
in Teilzeitform Ausschluss für einen Unter-
richtstag; 

nach Anhörung der Klassenkonferenz oder Jahr-
gangsstufenkonferenz, soweit deren Mitglieder den 
Schüler selbstständig unterrichten:

e)  einen über den Ausschluss vom Unterricht 
nach Buchstabe d) hinausgehenden Aus-
schluss vom Unterricht bis zu vier Unter-
richtswochen,

f)  Androhung des Ausschlusses aus der Schule,
g) Ausschluss aus der Schule.

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen
Auszug aus dem §90 des Schulgesetzes mit Änderungen bis 23. Februar 2016
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Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

besuchen, oder einer Lehrkraft, ihn weiter zu unter-
richten; dem Schutz des Opfers gebührt Vorrang vor 
dem Interesse dieses Schülers am Weiterbesuch 
einer bestimmten Schule. Im Übrigen ist ein Aus-
schluss aus der Schule nur zulässig, wenn neben 
den Voraussetzungen des Satzes 1 das Verbleiben 
des Schülers in der Schule eine Gefahr für die Erzie-
hung und Unterrichtung, die sittliche Entwicklung, 
Gesundheit oder Sicherheit der Mitschüler befürch-
ten lässt.

(7) Vor der Entscheidung nachzusitzen genügt eine 
formlose Anhörung des Schülers. Im Übrigen gibt 
der Schulleiter dem Schüler, bei Minderjährigkeit 
auch den Erziehungsberechtigten, Gelegenheit zur 
Anhörung; Schüler und Erziehungsberechtigte kön-
nen einen Beistand hinzuziehen.

(8) Ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht kann, 
ein wiederholter zeitweiliger Ausschluss vom Unter-
richt soll dem Jugendamt mitgeteilt werden; ein 
Ausschluss aus der Schule wird dem Jugendamt 
mitgeteilt. Hierbei soll ein Gespräch zwischen dem 
Jugendamt und der Schule stattfinden. Ein zeit- 
weiliger Ausschluss aus der Schule oder seine An- 
drohung wird den für die Berufs er ziehung des 
Schülers Mitverantwortlichen mitgeteilt.

(9) Der Schulleiter kann in dringenden Fällen einem 
Schüler vorläufig bis zu fünf Tagen den Schulbesuch 
untersagen, wenn ein zeitweiliger Ausschluss vom 
Unterricht zu erwarten ist oder er kann den Schul-
besuch vorläufig bis zu zwei Wochen untersagen, 
wenn ein Ausschluss aus der Schule zu erwarten ist. 
Zuvor ist der Klassenlehrer zu hören.
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§ 4 Information und Beratung

Über das Kurssystem in den Jahrgangsstufen findet 
eine Beratung durch die Schule statt. Die Beratung 
umfasst insbesondere

1. die Arbeitsweise in den Kursen,

2. die Bildungs- und Lehrpläne,

3. das voraussichtliche Kursangebot der 
Schule,

4. die verbindliche Kursbelegung und

5. die grundsätzlichen Regelungen für die 
 Abiturprüfung und für die Feststellung der 
Gesamtqualifikation, die für die Zuerken-
nung der allgemeinen Hochschulreife maß-
gebend ist.

Eine angemessene Information über die Hochschu-
len, über Berufsfelder sowie Strukturen und Anfor-
derungen des Studiums und der Berufs- und Arbeits-
welt sind Teil der Beratung.

§ 5 Die Stellung der Tutorin und des Tutors

Jeder Schülerin und jedem Schüler steht in der Qua-
lifikationsphase eine Lehrkraft als Tutorin oder Tutor 
zur Verfügung. Diese Lehrkraft erfüllt die Aufgaben, 
die bei einem Unterricht im Klassenverband der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer obliegen. 
Sie nimmt an allen Konferenzen, die eine zu betreu-
ende Schülerin oder einen zu betreuenden Schüler 
individuell betreffen, mit beratender Stimme teil, 
wenn nicht eine Mitgliedschaft in der jeweiligen 
Konferenz gegeben ist.

§ 6 Notengebung und Punktesystem

(1) In der Qualifikationsphase sowie in der Abitur-
prüfung werden die Leistungen mit den Noten nach 
der Skala von »sehr gut« bis »ungenügend« und 
den ihnen je nach Notentendenz zugeordneten 
Punkten bewertet.  

§ 2 Gliederung der gymnasialen Oberstufe

(1) Die gymnasiale Oberstufe umfasst gemäß § 8 
Absatz 5 Nummer 1 des Schulgesetzes für 
Baden-Württemberg die Klasse 10 als Einführungs-
phase und die Jahrgangsstufen 11 und 12. Die bei-
den Jahrgangsstufen bilden die Qualifikationsphase.

(2) In der Einführungsphase, der bei dem Übergang 
in die Qualifikationsphase eine Überleitungsfunk-
tion zukommt, finden die allgemeinen Regelungen 
für Schülerinnen und Schüler des allgemein bilden-
den Gymnasiums Anwendung; für die Qualifikati-
onsphase, in der auf die Abiturprüfung vorbereitet 
wird, gilt dies vorbehaltlich der Regelungen dieser 
Verordnung.

(3) Bei den Gymnasien in Aufbauform bilden die 
Klasse 11 die Einführungsphase und die Jahrgangs-
stufen 12 und 13 die Qualifikationsphase der gym-
nasialen Oberstufe.

§ 3 Organisation der Qualifikationsphase

(1) Die Qualifikationsphase umfasst insgesamt vier 
Schulhalbjahre und bildet eine pädagogische Ein-
heit. Eine Versetzung zwischen den Jahrgangsstufen 
findet nicht statt. Die einzelnen Fächer werden in 
jeweils halbjährigen Kursen als Basis- und Leistungs-
fächer unterrichtet. Die Kurse sind in der Regel an 
die Jahrgangsstufe gebunden; übergreifende Kurse 
sind möglich.

(2) Der Unterricht in der Qualifikationsphase vermit-
telt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und 
führt zur allgemeinen Studierfähigkeit. Er führt dazu 
in wissenschaftliche Methoden, Fragestellungen 
und Denkweisen ein. Die Kurse in den Basisfächern 
des Unterrichtsangebotes im Pflichtbereich sind auf 
eine allgemeine Orientierung im Bereich des Faches 
und auf die Sicherung einer breiten Grundbildung 
ausgerichtet; in den Leistungsfächern darüber 
hinaus auf die Vermittlung erweiterter und exempla-
risch vertiefter Kenntnisse und Kompetenzen.

Abiturverordnung Gymnasien der Normalform (AGVO)
Auszug aus der Verordnung vom 24. Juli 2001 

mit Änderungen vom 19. Oktober 2018 (gültig bis 21. Juli 2024)
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Abiturverordnung Gymnasien der Normalform (NGVO)

Dabei entspricht

die Note »sehr gut«  
15/14/13 Punkten je nach Notentendenz,

die Note »gut«  
12/11/10 Punkten je nach Notentendenz,

die Note »befriedigend«  
9/8/7 Punkten je nach Notentendenz,

die Note »ausreichend«  
6/5/4 Punkten je nach Notentendenz,

die Note »mangelhaft«  
3/2/1 Punkten je nach Notentendenz,

die Note »ungenügend« 0 Punkten.

Es werden nur ganze Noten und volle Punkte gege-
ben.

(2) Werden in Ausnahmefällen Teilbereiche eines 
Kurses von verschiedenen Lehrkräften unterrichtet, 
einigen diese sich über die gemeinsam zu bildende 
Zeugnisnote und die entsprechende Punktzahl.

(3) Im Fach Musik können besondere Leistungen in 
den Arbeitsgemeinschaften Chor und Orchester bei 
der Leistungsbewertung in den Kursen auf Antrag 
mitberücksichtigt werden; im Fach Sport gilt dies für 
Leistungen im Rahmen der Schulsportwettbewerbe 
»Jugend trainiert für Olympia« und »Jugend trai-
niert für Paralympics«, wenn eine Leistungsbewer-
tung durch eine Sportlehrkraft der Schule nach 
Maßgabe der Anforderungen der fachpraktischen 
Abiturprüfung im Fach Sport erfolgt ist.

§ 7 Klassenarbeiten und gleichwertige Fest-
stellung von Leistungen

(1) In den Kursen der Leistungsfächer, außer im 
Fach Sport, sind in den ersten drei Schulhalbjahren 
jeweils mindestens je zwei Klassenarbeiten und im 
vierten Schulhalbjahr mindestens je eine Klassenar-
beit anzufertigen. Im Kurs des Leistungsfaches Sport 
sind in allen Schulhalbjahren jeweils mindestens 
eine und in den beiden ersten Schulhalbjahren 
zusammen mindestens drei Klassenarbeiten anzu-
fertigen.

(2) In den Kursen der Basisfächer, außer im Fach 
Sport, ist in allen Schulhalbjahren jeweils minde-
stens je eine Klassenarbeit anzufertigen. Die Klas-
senarbeit kann im Kurs des Faches Literatur und 
Theater im dritten und vierten Schulhalbjahr jeweils 
durch eine fachpraktische Arbeit und im Kurs des 
Vertiefungskurses Sprache im dritten Kurshalbjahr 
durch mehrere, höchsten jedoch fünf, schriftliche 
Hausarbeiten geringeren Umfangs ersetzt werden; 
im vierten Kurshalbjahr des Vertiefungskurses Spra-
che ist sie durch eine schriftliche Hausarbeit im 
Sinne von Absatz 3 Satz 1 zu ersetzen.

(3) Neben den Klassenarbeiten sind gleichwertige 
Feststellungen von Leistungen vorgesehen, die sich 
insbesondere auf schriftliche Hausarbeiten, Pro-
jekte, darunter auch experimentelle Arbeiten im 
naturwissenschaftlichen Bereich, Referate, münd-
liche, gegebenenfalls auch außerhalb der stunden-
planmäßigen Unterrichtszeit terminierte Prüfungen 
oder andere Präsentationen beziehen. Diese Leis-
tungen sind von jeder Schülerin und jedem Schüler 
in den ersten drei Schulhalbjahren in drei zu wäh-
lenden Fächern zu erbringen. Die Wahl der Fächer 
erfolgt spätestens innerhalb von sechs Wochen nach 
Beginn des Unterrichts im ersten Schulhalbjahr. Die 
Fachlehrkräfte sorgen für eine Koordination dieser 
Leistungsfeststellungen; sie bestimmen im 
Anschluss an die Wahl unter Beachtung pädago-
gischer und organisatorischer Gesichtspunkte über 
die Verteilung der zu erbringenden Leistungen auf 
die einzelnen Schulhalbjahre und teilen dies den 
Schülerinnen und Schülern unverzüglich mit. Darü-
ber hinaus besteht das Recht zu einer gleichwer-
tigen Leistungsfeststellung in einem weiteren Fach; 
die Wahl des Fachs erfolgt spätestens mit dem Ein-
tritt in das vierte Schulhalbjahr.

§ 8 Zeugnisse

(1) Für jedes Schulhalbjahr wird ein Zeugnis über die 
in den einzelnen Kursen erreichten Bewertungen 
und über Verhalten und Mitarbeit erteilt.

(2) Die Zeugnisse werden am Ende des jeweiligen 
Schulhalbjahres, für das vierte Schulhalbjahr späte-
stens mit der Bekanntgabe der Ergebnisse der 
schriftlichen Abiturprüfung ausgegeben.
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§ 9 Unterrichtsangebot, Aufgabenfelder

(1) Das Unterrichtsangebot gliedert sich in einen 
Pflichtbereich und einen Wahlbereich.

(2) Das Unterrichtsangebot im Pflichtbereich 
umfasst

1. das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufga-
benfeld mit den Fächern Deutsch, Englisch, 
Französisch, Latein, Griechisch, Russisch, Itali-
enisch, Spanisch, Portugiesisch, Bildende 
Kunst und Musik,

2. das gesellschaftswissenschaftliche Aufgaben-
feld mit den Fächern Geschichte, Geographie, 
Gemeinschaftskunde, Wirtschaft sowie den 
Fächern Religionslehre und Ethik,

3. das mathematisch-naturwissenschaftlich-tech-
nische Aufgabenfeld mit dem Fach Mathema-
tik und den Fächern der Naturwissenschaften 
(Physik, Chemie, Biologie),

4. das Fach Sport.

(3) Das Unterrichtsangebot im Wahlbereich umfasst 
die Fächer Astronomie, Darstellende Geometrie, 
Vertiefungskurs Mathematik, Vertiefungskurs Spra-
che, Geologie, Informatik, Problemlösen mit einem 
Computer-Algebra-System, Literatur, Literatur und 
Theater, Philosophie und Psychologie sowie die spät 
beginnenden Fremdsprachen; letztere setzen einen 
Unterricht spätestens ab dem Eintritt in die Einfüh-
rungsphase zumindest als Arbeitsgemeinschaft 
voraus.

(4) Das Kultusministerium kann weitere Fächer für 
den Pflicht- und Wahlbereich zulassen.

§ 10 Kursangebot

(1) Den Rahmen für das Angebot an Kursen bildet 
das der Schule nach Maßgabe der Verwaltungsvor-
schrift des Kultusministeriums zur Unterrichtsorgani-
sation und Eigenständigkeit der Schulen (Organisa-
tionserlass) des jeweiligen Schuljahrs für die Qualifi-
kationsphase zur Verfügung stehende Budget. Das 
Kursangebot wird von der Schulleitung unter 
Berücksichtigung der an der Schule geführten 
 Profile, insbesondere nach den personellen, räum-
lichen und sächlichen Voraussetzungen der Schule 
gestaltet. Dabei haben die besuchs- und anrech-

nungspflichtigen Kurse Vorrang. Es wird eine größt-
mögliche Kontinuität angestrebt.

(2) Die Kurse sind vorbehaltlich der Bestimmung in 
Satz 2

1. in den Leistungsfächern fünfstündig,

2. in den Basisfächern Deutsch, Mathematik, der 
Fremdsprachen und der Naturwissenschaften 
dreistündig und

3. in den übrigen Basisfächern zweistündig.

Die Kurse in der spät beginnenden Fremdsprache 
sind nach Entscheidung der Schulleitung zwei-, drei- 
oder vierstündig; die Vorgaben für die besondere 
Lernleistung bleiben unberührt.

(3) Die Kurse in den Leistungsfächern werden 
getrennt neben den gegebenenfalls drei- oder zwei-
stündigen Kursen des jeweiligen Basisfaches ange-
boten. In Ausnahmefällen können sie auch durch 
Zusatzkurse zu den Kursen eines Basisfaches gebil-
det werden. Kurse im Fach Wirtschaft werden nur 
als solche in einem Leistungsfach angeboten.

(4) Kurse im Basisfach Geographie werden im zwei-
ten und dritten Schulhalbjahr, Kurse im Basisfach 
Gemeinschaftskunde im ersten und vierten Schul-
halbjahr angeboten, soweit die Schule von der Bin-
dung der Kurse an die Schulhalbjahre nicht 
abweicht.

(5) Das Angebot an Kursen wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. Ein Anspruch auf das Angebot eines 
bestimmten Faches oder eines bestimmten Kurses 
besteht nicht.

§ 11 Allgemeine Hinweise zur Kurswahl; 
Kurswahl in Religionslehre

(1) Im Rahmen des Kursangebotes der Schule wäh-
len die Schülerinnen und Schüler neben den zwölf 
Kursen in den Leistungsfächern mindestens 30 
 weitere Kurse in den Basisfächern, wobei der Semi-
narkurs im Umfang von zwei Kursen berücksichtigt 
werden kann. Es besteht die Pflicht, an den gewähl-
ten Kursen und Arbeitsgemeinschaften regelmäßig 
teilzunehmen. Kurse werden jeweils für eine 
 Jahrgangsstufe belegt; § 10 Absatz 4 und §§ 12 bis 
14 bleiben unberührt.

Abiturverordnung Gymnasien der Normalform (NGVO)
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(2) Die Kurse in Religionslehre sind grundsätzlich 
entsprechend der jeweiligen Religionszugehörigkeit 
zu besuchen. Liegt eine Religionszugehörigkeit nicht 
vor oder wird an der jeweils besuchten Schule in 
dem betreffenden Schulhalbjahr keine der Religions-
zugehörigkeit entsprechende Religionslehre 
 angeboten, ist der Besuch von Kursen in Religions-
lehre mit Zustimmung der hierfür verantwortlichen 
Religionsgemeinschaft möglich.

3) Werden Kurse im Sinne von Absatz 2 Satz 1 
angeboten, können im Verlauf der Qualifikations-
phase höchstens zwei Kurse in Religionslehre einer 
anderen Religionsgemeinschaft besucht werden, 
soweit nicht bereits in der Einführungsphase der 
Unterricht in Religionslehre einer anderen Religions-
gemeinschaft besucht wurde. Voraussetzung ist die 
Zustimmung der eigenen sowie der Religionsge-
meinschaft, welche für die Kurse, die besucht 
 werden sollen, verantwortlich ist. Unter dieser 
Voraussetzung können im Übrigen in Härtefällen 
auch Kurse in Religionslehre einer anderen Religi-
onsgemeinschaft besucht werden.

(4) Soweit nach dieser Verordnung in einer Fremd-
sprache Pflichtunterricht spätestens ab Klasse 8 
vorausgesetzt wird, kann die obere Schulaufsichts-
behörde in besonders begründeten Einzelfällen 
 hiervon Ausnahmen zulassen.

§ 12 Belegungspflicht für Kurse in den 
Leistungsfächern

(1) In drei Leistungsfächern sind Kurse zu belegen. 
Die Belegung von Kursen in weiteren Leistungsfä-
chern ist nicht möglich.

(2) Die Kombination der Kurse in den Leistungsfä-
chern erfolgt

1. im Rahmen des schulischen Angebots und

2. unter der Maßgabe, dass

a) zwei der drei Leistungsfächer die Fächer 
Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache oder 
eine Naturwissenschaft umfassen,

b) als drittes Leistungsfach ein weiteres Fach aus 
dem Unterrichtsangebot im Pflichtbereich zu 
wählen ist und

c) bei der Abiturprüfung die drei Aufgabenfelder 
des Unterrichtsangebots im Pflichtbereich und die 
Fächer Deutsch und Mathematik abgedeckt sind.

(3) In den Leistungsfächern sind in den vier Schul-
halbjahren die aufeinanderfolgenden Kurse zu besu-
chen. Ein Wechsel im Verlauf der Qualifikations-
phase ist nicht zulässig; § 14 Absatz 4 bleibt unbe-
rührt. Die Kurse in der Fremdsprache setzen hierbei 
jeweils Pflichtunterricht spätestens ab Klasse 8 
voraus. Ein Kurs in Religionslehre oder Ethik kann 
als Leistungsfach nur gewählt werden, wenn in der 
Einführungsphase Unterricht im jeweiligen Fach im 
Umfang von mindestens einem Schulhalbjahr 
besucht wurde. Wer vom Sportunterricht im Zeit-
punkt der Kurswahl auch lediglich teilweise dauer-
haft befreit ist, kann einen Kurs in diesem Fach nicht 
als Leistungsfach wählen.

  

§ 14 Kurswahl

(1) Vor Eintritt in die Qualifikationsphase ist eine 
vollständige und korrekte Kurswahl vorzulegen. Für 
die zweite Jahrgangsstufe ist eine Nachwahl im 
Rahmen der Regelungen dieser Verordnung mög-
lich. Der Zeitpunkt für Beginn und Abschluss der 
Wahl wird durch die Schulleitung festgesetzt. Der 
Zeitpunkt für den Abschluss der Wahl darf nicht frü-
her als acht Wochen vor Ende des Unterrichts in der 
Einführungsphase liegen. Die vier Kurse im Basis-
fach Sport, die nach den von der Schule festgelegten 
Unterrichtsangeboten durchgeführt werden, sind 
vor Eintritt in die Qualifikationsphase zu wählen.

(2) Die Wahl bezieht sich nur auf das Fach und die 
Art des Kurses. Die Wahl eines Kurses in einem 
bestimmten Fach begründet keinen Anspruch auf 
Einrichtung dieses Kurses.

(3) Aufgrund der Wahl weist die Schulleitung die 
Schülerinnen und Schüler den einzelnen Kursen zu. 
Kommt ein angebotener Kurs nicht zustande oder 
ist die Teilnahme an einem gewählten Kurs aus 
organisatorischen Gründen nicht möglich, ist inner-
halb einer von der Schulleitung bestimmten ange-
messenen Frist eine Ersatzwahl zu treffen.

(4) Nach Abschluss der Wahl oder der Ersatzwahl ist 
ein Wechsel der Kurse oder ein Austritt aus einem 
Kurs nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
zu Beginn des Schuljahres innerhalb von zwei 
Wochen nach Unterrichtsbeginn auf Antrag mit 
Zustimmung der Schulleitung zulässig, wenn dies 
aus pädagogischen und organisatorischen Gründen 
möglich ist.

Abiturverordnung Gymnasien der Normalform (NGVO)
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§ 16 Allgemeines

Die Gesamtqualifikation, die für die Zuerkennung 
der allgemeinen Hochschulreife maßgebend ist, wird 
aus den Leistungen in den Kursen (Block I) und in 
der Abiturprüfung (Block II) ermittelt.

§ 17 Gesamtqualifikation

(1) Im Block I der Gesamtqualifikation können bis zu 
600 Punkte erreicht werden. Hierzu müssen 40 
Kurse angerechnet werden. Höchstens acht der 
angerechneten Kurse, darunter höchstens drei Kurse 
in den Leistungsfächern, dürfen mit jeweils weniger 
als 5 Punkten in einfacher Wertung und kein Kurs 
darf mit 0 Punkten bewertet sein. Die im Block I 
erreichte Punktzahl ist entsprechend der Anlage 1 
zu ermitteln; für die besondere Lernleistung werden 
hierbei zwei Kurse zugrunde gelegt. Unabhängig 
von den Belegungspflichten in der Qualifikations-
phase müssen sich unter den angerechneten Kursen 
befinden:

1. die zwölf Kurse in den Leistungsfächern, wobei 
die Ergebnisse der Kurse in zwei Leistungsfächern 
doppelt gewichtet werden,

2. soweit nicht als Leistungsfach einzubringen,

a) die vier Kurse in Deutsch,

b) die vier Kurse in Mathematik,

c) mindestens vier Kurse in einer Fremdsprache,      
die jeweils mindestens Pflichtunterricht ab Klasse 
8 voraussetzt,

d) mindestens vier Kurse in einer Naturwissen-
schaft,

e) zwei Kurse in einem der Fächer Bildende Kunst 
oder Musik,

f) die vier Kurse in Geschichte,

g) die belegungspflichtigen Kurse in Geographie 
und Gemeinschaftskunde,

3. soweit nicht bereits nach Nummer 1 und 2 einzu-
bringen, die Kurse in den mündlichen Prüfungsfä-
chern.

Unter den angerechneten Kursen müssen sich ent-
weder in zwei Fremdsprachen oder in zwei Natur-
wissenschaften jeweils vier Kurse befinden, worüber 
die Schülerinnen und Schüler, die Kurse in jeweils 

mindestens zwei Fremdsprachen und Naturwissen-
schaften belegt haben, spätestens am nächsten auf 
die Ausgabe des Zeugnisses für das vierte Schul-
halbjahr folgenden Schultag zu entscheiden haben. 
Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch über die gegebe-
nenfalls weiteren anzurechnenden Kurse und über 
die beiden Leistungsfächer, deren Kurse im Block I 
doppelt gewichtet werden sollen, zu entscheiden, 
sowie darüber, ob die Gesamtnote einer besonderen 
Lernleistung als zwei Kurse angerechnet werden 
soll.

(2) Im Block II der Gesamtqualifikation können bis 
zu 300 Punkte erreicht werden. Er besteht aus der 
Summe der in der Abiturprüfung erreichten Punkte. 
Dabei sind die Punkte der Abiturprüfung unbescha-
det §§ 24 und 26 Absatz 7 wie folgt zu ermitteln:

1. wurde in einem Fach nur schriftlich oder nur 
mündlich geprüft, ist die in der Prüfung erreichte 
Punktzahl vierfach zu werten;

2. wurde in einem Fach schriftlich und mündlich 
geprüft, werden das zweifach gewertete Ergeb-
nis der schriftlichen Prüfung und das einfach 
gewertete Ergebnis der mündlichen Prüfung 
addiert und die Summe durch drei geteilt; es 
wird nicht gerundet; das so ermittelte Ergebnis 
wird mit vier multipliziert, ein nicht ganzzahliges 
Ergebnis auf eine volle Punktzahl gerundet.

Die besondere Lernleistung kann nach Wahl statt 
der Anrechnung in Block I ein mündliches Prüfungs-
fach, das nicht Deutsch oder Mathematik ist, erset-
zen und wird dann vierfach gewertet.

§ 18 Teile der Abiturprüfung

Die Abiturprüfung besteht aus der schriftlichen und 
der mündlichen Prüfung. Dabei wird in zwei Prü-
fungsfächern ausschließlich mündlich geprüft 
(mündliche Prüfungsfächer). In den übrigen drei 
Prüfungsfächern (schriftliche Prüfungsfächer) wird 
nur schriftlich oder schriftlich und mündlich geprüft. 
In den Fächern Bildende Kunst, Musik und Sport 
werden die schriftlichen und gegebenenfalls münd-
lichen Prüfungen durch fachpraktische Prüfungen, in 
den modernen Fremdsprachen die schriftlichen Prü-
fungen durch Kommunikationsprüfungen ergänzt.

§ 19 Ort und Termine der Abiturprüfung
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(1) Die Abiturprüfung wird an den öffentlichen und 
an den staatlich anerkannten privaten Gymnasien 
abgehalten.

(2) Die Abiturprüfung findet einmal jährlich statt; 
die Regelungen dieser Verordnung zur Durchfüh-
rung einer Nachprüfung in Einzelfällen bleiben 
unberührt. Die Termine der schriftlichen Prüfung 
werden vom Kultusministerium, die der mündlichen 
oder fachpraktischen Prüfung von der oberen Schul-
aufsichtsbehörde und die der Kommunikationsprü-
fung von der Schulleitung festgesetzt.

(3) Falls die Sportstättensituation oder die Witte-
rungsabhängigkeit einer Sportart es erfordern, kann 
mit der praktischen Prüfung im Fach Sport bereits im 
dritten Schulhalbjahr begonnen werden (vorgezo-
gene praktische Prüfung). Die Teilnahme an der vor-
gezogenen praktischen Prüfung impliziert die Ent-
scheidung über eines der beiden mündlichen Prü-
fungsfächer nach § 21 Absatz 3.

§ 20 Prüfungsausschuss, Fachausschüsse

(1) Für die Abiturprüfung wird an jedem Gymna-
sium ein Prüfungsausschuss gebildet. Diesem gehö-
ren an:

1. als vorsitzendes Mitglied eine Vertreterin oder 
ein Vertreter oder eine beauftragte Person der 
oberen Schulaufsichtsbehörde,

2. als stellvertretend vorsitzendes Mitglied die 
Schulleiterin oder der Schulleiter,

3. sämtliche Fachlehrkräfte der Schule, welche 
die an der Abiturprüfung teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler (Prüflinge) in den letzten 
beiden Schulhalbjahren unterrichtet haben,

4. gegebenenfalls weitere von der oberen Schul-
aufsichtsbehörde oder von dem vorsitzenden 
Mitglied des Prüfungsausschusses beauftragte 
Mitglieder oder von dem stellvertretend vorsit-
zenden Mitglied des Prüfungsausschusses mit 
der Führung des Protokolls beauftragte fach-
kundige Lehrkräfte.

Das vorsitzende Mitglied muss beide Staatsprü-
fungen für das gymnasiale Lehramt abgelegt haben 
oder über eine entsprechende Lehrbefähigung ver-
fügen; in beiden Fällen muss die Lehrbefähigung für 
die gymnasiale Oberstufe vorliegen.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei 

ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. Sie sind zur 
Amtsverschwiegenheit über alle Prüfungsangele-
genheiten verpflichtet und vor Beginn der Prüfung 
hierüber zu belehren.

(3) Für die mündliche oder fachpraktische Prüfung 
in den einzelnen Fächern bildet das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses die erforderlichen 
Fachausschüsse. Jedem Fachausschuss gehören die 
nachfolgenden Personen an, die in dem jeweiligen 
Fach über die Lehrbefähigung für die gymnasiale 
Oberstufe verfügen oder das Fach in der Oberstufe 
unterrichtet haben sollen:

1. das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder ein von diesem bestimmtes Mit-
glied des Prüfungsausschusses als leitendes 
Mitglied, sofern die obere Schulaufsichtsbe-
hörde nichts anderes bestimmt,

2. die Fachlehrkraft, welche den Prüfling im 
vierten Schulhalbjahr unterrichtet oder in den 
Fächern Geographie und Gemeinschaftskunde 
jeweils zuletzt unterrichtet hat, als prüfendes 
Mitglied,

3. ein weiteres fachkundiges Mitglied des Prü-
fungsausschusses, zugleich mit der Aufgabe, 
das Protokoll zu führen.

In Kursen, in denen von verschiedenen Fachlehr-
kräften für einzelne Fächer oder Teilbereiche unter-
richtet wurde, gehören dem Fachausschuss die 
Fachlehrkräfte an, die in den zu prüfenden Fächern 
zuletzt unterrichtet haben. Sie sind jeweils für ihr 
Fach prüfendes Mitglied nach Satz 2 Nummer 2, im 
Übrigen weiteres Mitglied nach Satz 2 Nummer 3. 
Ist ein prüfendes Mitglied verhindert, wird vom vor-
sitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses eine in 
dem betreffenden Fach in der Qualifikationsphase 
unterrichtende Lehrkraft als Ersatz bestellt.

(4) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses und die leitenden Mitglieder der Fachaus-
schüsse sorgen für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der mündlichen oder fachpraktischen Prüfung. 
Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass die 
Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten wer-
den, nicht von unrichtigen Voraussetzungen oder 
sachfremden Erwägungen ausgegangen und nicht 
gegen allgemeine Bewertungsgrundsätze oder den 
Grundsatz der Gleichbehandlung aller Prüflinge ver-
stoßen wird. Die Personen nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 2 können bei allen Prüfungen und 
Beratungen der Fachausschüsse anwesend sein. 
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Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
kann darüber hinaus weitere Lehrkräfte oder Refe-
rendarinnen und Referendare als Zuhörerschaft bei 
der Prüfung und Beratung zulassen, sofern das Ein-
verständnis des Prüflings vorliegt.

§ 21 Fächer der Abiturprüfung

(1) Schriftliche Prüfungsfächer sind die drei 
Leistungsfächer, mündliche Prüfungsfächer durch 
den Prüfling zu wählen. In den Fällen des § 26 
Absatz 1 Satz 2 und 3 erstreckt sich die mündliche 
Prüfung auch auf die schriftlichen Prüfungsfächer.

(2) Für die Prüfungsfächer gelten folgende Bestim-
mungen:

1. die drei Aufgabenfelder des Unterrichtsange-
bots im Pflichtbereich und die Fächer Deutsch 
und Mathematik müssen abgedeckt sein,

2. in den Prüfungsfächern werden die vier Kurse 
durchgängig besucht; § 10 Absatz 4 und § 13 
Absatz 2 Satz 3 bleiben unberührt,

3. die Anzahl von 40 im Block I anzurechnenden 
Kursen darf durch die Wahl der mündlichen 
Prüfungsfächer nicht überschritten werden,

4. Religionslehre kann als mündliches Prüfungs-
fach nur gewählt werden, wenn in der Einfüh-
rungsphase Unterricht im Umfang von minde-
stens einem Schulhalbjahr besucht wurde 
oder in einer Überprüfung zu Beginn des 
ersten Schulhalbjahres durch die Fachlehrkraft 
entsprechende Kenntnisse nachgewiesen 
wurden; es sind die vier Kurse in Religions-
lehre entsprechend der eigenen Religionszu-
gehörigkeit zu besuchen oder in den Ausnah-
mefällen nach dieser Verordnung vier Kurse in 
Religionslehre ein und derselben Religionsge-
meinschaft,

5. Ethik kann nur dann als mündliches Prüfungs-
fach gewählt werden, wenn in der Einfüh-
rungsphase Ethikunterricht im Umfang von 
mindestens einem Schulhalbjahr besucht 
wurde oder in einer Überprüfung zu Beginn 
des ersten Schulhalbjahres durch die Fach-
lehrkraft des Kurses entsprechende Kennt-
nisse nachgewiesen wurden,

6. bei der Wahl des Faches Sport als mündliches 
Prüfungsfach sind die gewählten Prüfungs-

teile zu benennen; bei einer auch lediglich 
teilweisen Befreiung vom Sportunterricht 
kommt die Wahl dieses Faches als mündliches 
Prüfungsfach nicht in Betracht,

7. liegen die Voraussetzungen der Nummern 1 
bis 6 vor, kann auch eine spät beginnende 
Fremdsprache, Literatur und Theater, der Ver-
tiefungskurs Mathematik, Vertiefungskurs 
Sprache oder Informatik jeweils eines der 
mündlichen Prüfungsfächer sein; Informatik 
setzt hierbei Unterricht spätestens ab dem 
Eintritt in die Einführungsphase zumindest als 
Arbeitsgemeinschaft voraus, soweit nicht das 
Profilfach Informatik, Mathematik und Physik 
(IMP) besucht worden ist.

(3) Die Wahl der mündlichen Prüfungsfächer ist 
schriftlich spätestens einen Schultag nach Ausgabe 
des Zeugnisses für das dritte Schulhalbjahr verbind-
lich zu treffen. Die Möglichkeit, ein mündliches Prü-
fungsfach durch eine besondere Lernleistung zu 
ersetzen, bleibt unberührt. Bei einer Teilnahme an 
der vorgezogenen praktischen Prüfung bestimmt die 
Schulleitung oder eine von dieser beauftragte Lehr-
kraft den Wahltermin.

§ 22 Zulassung zur schriftlichen Prüfung

(1) An der schriftlichen Prüfung kann nur teilneh-
men, wer zugelassen wurde.

(2) Für die Zulassung müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein oder durch den Besuch von 
Kursen im vierten Schulhalbjahr noch erfüllt werden 
können:

1. Besuch der belegungspflichtigen Kurse in den 
Leistungs- und Basisfächern, wobei kein Kurs 
mit 0 Punkten bewertet sein darf,

2. Einhaltung der Regelungen nach § 11  
Absatz 1,

3. Einhaltung der für die Anrechnung nach § 17 
Absatz 1 Satz 2 und 3 und für die Prüfungsfä-
cher nach § 21 geltenden Regelungen,

4. Erreichbarkeit von mindestens 200 Punkten 
im Block I der Gesamtqualifikation.

(3) Über die Versagung der Zulassung entscheidet 
die Schulleitung nach Abschluss der Wahl der 
mündlichen Prüfungsfächer. Sie gilt als Nichtzuer-
kennung der allgemeinen Hochschulreife und ist 
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unter Angabe der Gründe unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.

(4) An der vorgezogenen praktischen Prüfung kann 
unbeschadet der später erforderlichen Zulassung 
teilgenommen werden.

§ 23 Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1) In der schriftlichen Prüfung werden eine oder 
mehrere Aufgaben aus verschiedenen Stoffgebieten 
gestellt. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens 
240 Minuten und höchstens 315 Minuten. Die 
Regelungen für die Prüfung in den Fächern Bildende 
Kunst, Musik und Sport und moderne Fremdspra-
chen bleiben unberührt.

(2) Die Prüfungsaufgaben werden vom Kultusmini-
sterium im Rahmen der Bildungs- und Lehrpläne für 
die Jahrgangsstufen der Qualifikationsphase landes-
einheitlich gestellt.

(3) Die Leitung der schriftlichen Prüfung obliegt dem 
stellvertretend vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-
ausschusses, soweit die obere Schulaufsichtsbe-
hörde nichts anderes bestimmt. Die Leitung umfasst 
die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Prüfung, insbesondere hinsichtlich der 
Prüfungsaufsicht.

(4) Über jede schriftliche Prüfung ist ein Protokoll zu 
fertigen, das von der Leiterin oder dem Leiter der 
Prüfung und den Aufsicht führenden Lehrkräften zu 
unterschreiben ist. In dem Protokoll sind insbeson-
dere die Prüfungszeit, die Namen der Aufsicht füh-
renden Lehrkräfte und besondere Vorkommnisse 
(wie Täuschungshandlungen) festzuhalten.

(5) Jede schriftliche Arbeit wird von der Fachlehr-
kraft der Schülerin oder des Schülers und von einer 
Fachlehrkraft einer anderen von der oberen Schul-
aufsichtsbehörde bestimmten Schule mit gymnasi-
aler Oberstufe korrigiert und nach § 6 Absatz 1 
bewertet. Ist die für die Korrektur zuständige Fach-
lehrkraft verhindert, bestimmt die Leiterin oder der 
Leiter der Prüfung die Lehrkraft, die an deren Stelle 
tritt. Weichen die Bewertungen um mehr als zwei 
Punkte voneinander ab, muss eine von der oberen 
Schulaufsichtsbehörde beauftragte Person die bei-
den vorangegangenen Bewertungen überprüfen 
und die endgültige Bewertung für die schriftliche 
Prüfung festsetzen; dabei dürfen die vorangegan-
genen Bewertungen in der Regel nicht über- oder 
unterschritten werden. In der Regel gilt bei Abwei-

chungen von zwei Punkten der Durchschnittswert 
und bei Abweichungen von einem Punkt die höhere 
Punktzahl der beiden Bewertungen als endgültige 
Bewertung für die schriftliche Prüfung. Von den 
Regeln der Sätze 3 und 4 kann abgewichen werden, 
wenn bei den vorangegangenen Bewertungen der 
Beurteilungsspielraum durch rechtlich relevante 
Fehler überschritten wurde.

(6) Die in der schriftlichen Prüfung in den einzelnen 
Fächern erreichten Punkte werden etwa eine Woche 
vor der mündlichen Prüfung bekannt gegeben.

§ 24 Fachpraktische Prüfung,  
Kommunikationsprüfung

(1) In den Fächern Bildende Kunst, Musik und Sport 
besteht die schriftliche Prüfung aus einer besonde-
ren Fachprüfung, welche schriftliche und fachprak-
tische Teile enthält, die gleich gewichtet werden. 
Die Bearbeitungszeit für die schriftlichen Teile 
beträgt mindestens 240 Minuten und höchstens 
300 Minuten.

(2) In den modernen Fremdsprachen besteht die 
schriftliche Prüfung aus einem schriftlichen Teil und 
einer Kommunikationsprüfung, wobei die im schrift-
lichen Teil erreichte Punktzahl dreifach und die in 
der Kommunikationsprüfung erreichte Punktzahl 
einfach gewichtet werden. Die Bearbeitungszeit für 
den schriftlichen Teil beträgt 210 Minuten. Für die 
Kommunikationsprüfung gibt das Kultusministerium 
zentrale Prüfungsmaßstäbe vor. Sie wird im vierten 
Schulhalbjahr von der Fachlehrkraft der Schülerin 
oder des Schülers und einer weiteren von dem stell-
vertretend vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses bestimmten Fachlehrkraft abgenommen 
und dauert 15 Minuten pro Prüfling. Die Prüflinge 
werden einzeln oder zu zweit geprüft.

(3) Für die fachpraktische Prüfung und die Kommu-
nikationsprüfung gelten die Regelungen zur Festset-
zung des Ergebnisses und zur Protokollierung der 
mündlichen Abiturprüfung entsprechend. Die beiden 
Prüfungen müssen jeweils vor der Bekanntgabe des 
Ergebnisses der schriftlichen Prüfung abgeschlossen 
sein.

§ 25 Zulassung zur mündlichen Prüfung

(1) An der mündlichen Prüfung kann nur teilneh-
men, wer zugelassen wurde.
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(2) Für die Zulassung müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein:

1. die Voraussetzungen nach § 22 Absatz 2 
müssen unter Berücksichtigung der Kurse des 
vierten Schulhalbjahres nunmehr gegeben 
sein,

2. in Block I der Gesamtqualifikation müssen 
mindestens 200 Punkte erreicht sein.

(3) An der vorgezogenen praktischen Prüfung kann 
unbeschadet der später erforderlichen Zulassung 
teilgenommen werden.

(4) Über die Versagung der Zulassung entscheidet 
die Schulleitung; sie gilt als Nichtzuerkennung der 
allgemeinen Hochschulreife und ist unter Angabe 
der Gründe unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 26 Durchführung der mündlichen Prüfung

(1) Die Prüflinge werden in den beiden gewählten 
mündlichen Prüfungsfächern mündlich geprüft. Sie 
können in den schriftlichen Prüfungsfächern auch 
mündlich geprüft werden; die Entscheidung trifft 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. 
Soweit nicht bereits nach Satz 2 eine mündliche Prü-
fung erfolgt, werden die Prüflinge in schriftlichen 
Prüfungsfächern mündlich geprüft, insbesondere zur 
Vermeidung der Bewertung einzelner Teile der Abi-
turprüfung mit 0 Punkten, wenn sie diese Fächer 
spätestens am nächsten auf die Bekanntgabe der 
schriftlichen Prüfung folgenden Schultag schriftlich 
gegenüber dem stellvertretend vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses benennen. Benennt 
der Prüfling Fächer der schriftlichen Prüfung, die mit 
0 Punkten bewertet worden sind, nicht oder nicht 
innerhalb der Frist nach Satz 3 und steht damit 
bereits fest, dass die Mindestqualifikation wegen § 
27 Absatz 2 Nummer 3 nicht mehr erreicht werden 
kann, findet § 27 Absatz 3 entsprechende Anwen-
dung.

(2) Innerhalb der Frist nach Absatz 1 Satz 3 hat der 
Prüfling zu entscheiden, ob statt der Teilnahme an 
der Prüfung in einem mündlichen Prüfungsfach, das 
nicht Deutsch oder Mathematik ist, eine besondere 
Lernleistung anzurechnen ist.

(3) Die Fächer Geographie oder Gemeinschafts-
kunde werden als mündliche Prüfungsfächer nur 
zusammen mit dem jeweils anderen Fach als ein 

mündliches Prüfungsfach geprüft.

(4) Für die mündliche Prüfung werden Prüfungsauf-
gaben im Rahmen der Bildungs- und Lehrpläne für 
die Jahrgangsstufen der Qualifikationsphase ohne 
Beschränkung auf die Sachgebiete eines Schulhalb-
jahres vom leitenden Mitglied des Fachausschusses 
aufgrund von Vorschlägen des prüfenden Mitglieds 
des Fachausschusses gestellt; die Prüfungsaufgaben 
werden schriftlich vorgelegt, wobei eine Zeit von in 
der Regel 20 Minuten zur Vorbereitung unter Auf-
sicht eingeräumt wird.

(5) Das leitende Mitglied des Fachausschusses 
bestimmt den Gang der Prüfung und kann selbst 
prüfen. Die mündliche Prüfung wird in der Regel als 
Einzelprüfung durchgeführt und dauert in der Regel 
20 Minuten je Prüfungsfach und Prüfling; wird die 
Form der Gruppenprüfung gewählt, so ist durch 
Begrenzung der Gruppengröße und durch die The-
menstellung sicher zu stellen, dass die individuelle 
Leistung eindeutig erkennbar ist. Die mündliche Prü-
fung in den schriftlichen Prüfungsfächern wird als 
Einzelprüfung durchgeführt und dauert in der Regel 
20 Minuten je Prüfungsfach.

(6) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling das 
Prüfungsthema oder die Prüfungsaufgaben in 
zusammenhängender Rede darstellen und in einem 
anschließenden Prüfungsgespräch in größere fach-
liche und fachübergreifende Zusammenhänge ein-
ordnen. Eine mündliche Prüfung in einem schrift-
lichen Prüfungsfach darf darüber hinaus keine Wie-
derholung, sondern muss Ergänzung der 
schriftlichen Prüfung sein; sie bezieht sich über das 
Prüfungsthema oder die Aufgabenstellung hinaus 
auch auf weitere Themen der Bildungs- und Lehr-
pläne.

(7) Die mündliche Prüfung in den Fächern Bildende 
Kunst und Musik kann fachpraktische Elemente ent-
halten. Ist Sport oder Literatur und Theater münd-
liches Prüfungsfach, so besteht die Prüfung aus 
einem etwa 20 Minuten umfassenden mündlichen 
und einem fachpraktischen Teil, wobei die im münd-
lichen Teil erreichte Punktzahl einfach und die im 
fachpraktischen Teil erreichte Punktzahl zweifach 
gewichtet werden.

(8) Im Anschluss an die mündliche Prüfung des ein-
zelnen Prüflings setzt der Fachausschuss das Ergeb-
nis der mündlichen Prüfung nach § 6 Absatz 1 auf 
Vorschlag des prüfenden Mitglieds des Fachaus-
schusses fest und teilt es dem Prüfling mit. Kann 
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sich der Fachausschuss auf keine bestimmte Punkt-
zahl einigen oder mehrheitlich mit der Stimme des 
leitenden Mitglieds für keine Punktzahl entscheiden, 
wird das Ergebnis aus dem auf die erste Dezimale 
errechneten Durchschnitt der Bewertungen aller 
Mitglieder gebildet, der in der üblichen Weise auf 
eine volle Punktzahl zu runden ist.

(9) Über die mündliche Prüfung des einzelnen 
Prüflings ist ein Protokoll zu fertigen, das die 
Zusammensetzung des Fachausschusses, die Prü-
fungsthemen und -aufgaben, die Dauer und den 
wesentlichen Verlauf der Prüfung sowie das Prü-
fungsergebnis festhält. Das Protokoll ist von allen 
Mitgliedern des Fachausschusses zu unterschreiben.

§ 28 Feststellung der Gesamtqualifikation, 
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

(1) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses stellt die Gesamtqualifikation sowie nach der 
als Anlage 3 beigefügten Tabelle die Gesamtnote 
fest und erkennt den Prüflingen, die im Block I der 

Gesamtqualifikation mindestens 200 Punkte und in 
Block II mindestens 100 Punkte erreicht und auch 
die übrigen Voraussetzungen erfüllt haben, die all-
gemeine Hochschulreife zu.

(2) Über die Feststellung der Ergebnisse der Prüfung 
ist ein Protokoll zu fertigen, das vom vorsitzenden 
Mitglied des Prüfungsausschusses und dem Mit-
glied, von dem das Protokoll angefertigt wurde, zu 
unterschreiben ist.

(3) Die Protokolle über die einzelnen Prüfungsteile 
und die Feststellung der Ergebnisse der Prüfung 
sowie die Prüfungsarbeiten sind bei den Schulakten 
aufzubewahren. Die Prüfungsarbeiten sind nach 
Ablauf von fünf Jahren seit der Feststellung der 
Ergebnisse der Prüfung zu vernichten, sofern kein 
Antrag auf Aushändigung gestellt wurde.
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Schulkonferenz und nach Anhörung des Eltern- 
beirats gefassten Beschlusses der Gesamtlehrerkon-
ferenz eine Ausnahme von den Regelungen des 
Absatzes 1 genehmigen. 

(3) In den Gymnasien der Normalform sollen in den 
Klassen 5 und 6 in der Zeit von Montag bis Freitag 
mindestens drei, in den Klassen 7 bis 9 mindestens 
zwei Nachmittage in der Woche von Pflichtunter-
richt freigehalten werden. In den Klassen 5 und 6 
soll der Pflichtunterricht auf jeweils 32 Wochen- 
stunden begrenzt sein.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 3 gelten 
nicht für Schülerinnen und Schüler, die auf die Pro-
filfächer Kunst, Sport oder Musik hingeführt werden 
oder diese Profilfächer gewählt haben, die bilingual 
in dafür eingerichteten Abteilungen unterrichtet 
werden oder die ganztägig betreut werden.

(5) Soweit erforderlich, treffen für die Aufbau- 
gymnasien die Regierungspräsidien Regelungen, die 
den Besonderheiten des jeweiligen Standortes 
angepasst sind und eine ausgewogene Stunden- 
planung sicherstellen.

§ 2 Poolstunden, Pflichtwochenstunden, 
Nachmittagsunterricht

(1) In den Gymnasien der Normalform werden fünf 
Poolstunden für alle Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtend ausgewiesen. Darüber hinaus werden fünf 
Poolstunden in den Klassen 5 bis 10 und nach Maß-
gabe der Abiturverordnung Gymnasien der Normal-
form auch in den Jahrgangsstufen für fachspezifische 
Förderungen eingesetzt, insbesondere für Fachun-
terricht in geteilten Klassen oder Kursen. 1,7 Pool-
stunden werden für zusätzliche individuelle Förder- 
und Differenzierungsmaßnahmen in den Klassen 5 
und 6 ausgewiesen, zwei Poolstunden werden für 
zusätzliche individuelle Förder- und Differenzie-
rungsmaßnahmen zur Vertiefung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen in der 
Klasse 10 eingesetzt. Die Stundenzahl in der Klasse 
10 wird dadurch für die Schülerinnen und Schüler 
nicht erhöht.

(2) Auf Antrag der Schule kann das zuständige 
Regierungspräsidium in begründeten Einzelfällen 
auf der Grundlage eines mit Zustimmung der 

Stundentafelverordnung Gymnasien
Auszug aus der Verordnung vom 28. April 2011 

mit Änderungen ab 1. August 2017

Lernstandserhebung im Schuljahr 2025
 

Bekanntmachung vom 7. Januar 2019, zuletzt geändert 10. Februar 2023 

2. Sekundarstufe I 
(Hauptschule / Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium)

Die Vergleichsarbeiten VERA 8 - 2025 gibt es einen 
vorgegebenen Testzeitraum. Innerhalb dieses Zeit-
raums können die Schulen die Termine und Reihen-
folge für die Durchführung der einzelnen Fächer frei 
wählen.

  Zeitraum der Fächer  
Deutsch, Fremdsprache, Mathematik:  
12.03. bis 26.03.2025

 

Der detaillierte zeitliche Ablauf ist in einem Pla-
nungsraster zusammengefasst, das zu gegebener 
Zeit an dieser Stelle bereitgestellt wird. Es richtet 
sich an Schulleitungen und Lehrkräfte und soll bei 
der Planung und Durchführung von VERA 8 - 2025 
Unterstützung geben.
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Öffnen der versiegelten Umschläge
Haupttermin: Bei Zustellung in Papierform können 
die versiegelten Umschläge mit den Prüfungsaufga-
ben jeweils frühestens 90 Minuten, im Fach Physik 
frühestens 120 Minuten vor Prüfungsbeginn geöffnet 
werden. Bei Zustellung in digitaler Form können die 
versiegelten Umschläge mit dem jeweiligen Passwort 
180 Minuten vor Prüfungsbeginn geöffnet werden. 
Für die Fächer Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Russisch und Chinesisch können sowohl die versie-
gelten Umschläge mit den Prüfungsaufgaben sowie 
die zugehörigen Hördateien 120 Minuten vor Prü-
fungsbeginn geöffnet werden.
Nachtermin: Die versiegelten Umschläge mit den Prü-
fungsaufgaben der Fächer Bildende Kunst bzw. Musik 
können frühestens 90 Minuten vor Prüfungsbeginn 
geöffnet werden. In den übrigen Fächern können die 
Aufgaben, die in digitaler Form zugestellt werden, 
frühestens 90 Minuten, in den Fächern Mathematik, 
Physik sowie allen Modernen Fremdsprachen frühes-
tens 120 Minuten vor Prüfungsbeginn geöffnet werden.

Schriftliche Prüfung (Haupttermin)
Beginn der schriftlichen Prüfung:  
Dienstag, 29. April 2025
Ende der schriftlichen Prüfung:  
Mittwoch, 21. Mai 2025

Schriftliche Prüfung (Nachtermin)
Beginn der schriftlichen Prüfung:  
Montag, 12. Mai 2025
Ende der schriftlichen Prüfung:  
Montag, 2. Juni 2025

Der Unterricht endet am jeweiligen Tag  
der Be  kanntgabe der Ergebnisse 
der schriftlichen Abi turprüfung.

Mündliche Prüfungen
Erste mündliche Prüfung: Montag, 30. Juni 2025
Letzte mündliche Prüfung: Mittwoch, 9. Juli 2025

Weitere Prüfungstermine
Kommunikationsprüfung in den modernen 
Fremdsprachen: ab Montag, 03. Februar 2025
Fachpraktische Prüfung in Musik und Bildende 
Kunst: ab Montag, 03. Februar 2025
Fachpraktische Prüfung im Basisfach Literatur und 
Theater: Montag, 07. April bis Freitag, 11. April 2025
Ergänzungsprüfungen Graecum, Hebraicum, Latinum: 
im zeitlichen Rahmen der Haupttermine und Nach-
termine

Termine für das Abitur 2025
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Ferienkalender
BADEN-WÜRTTEMBERG 2024/25

Den Schulen in 
Baden-Württem- 
berg stehen 
4 bewegliche 
Ferientage 
zur Verfügung
(soweit bekannt)

Angaben ohne Gewähr! Stand: Juni 2024

40

Herbst 2024
28. Oktober bis  
30. Oktober 2024

Weihnachten 2024/25
23. Dezember 2024 bis 
04. Januar 2025

Sommer 2025
31. Juli bis  
13. September 2025

Schulfrei am
Reformationstag 
31. Oktober 2024

Ostern/Frühjahr 2025
14. April bis 26. April 2025

Pfingsten 2025
10. Juni bis  
20. Juni 2025


